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„Gegessen (oder „gewohnt“) wird 
immer“ lautet der zeitlose Spruch, 
werden Investoren nach sicheren 
Geldanlagen gefragt. Weder die 
Nahrungs- noch die Immobilienwirt-
schaft gelten als „sexy“ Überflieger, 
sondern als sichere Häfen, wenn die 
Werterhaltung im Vordergrund steht. 
Trifft das in Zeiten von Untergangs-
stimmung verbreitender Bericht-
erstattung über Virusinfektionen und 
die wirtschaftlichen Folgen der als 
notwendig deklarierten Maßnahmen 
noch zu? Ein kürzlich interviewter 
ehemaliger Bundespräsident relati-
vierte mit Gelassenheit und Verweis 
auf weitaus größeres Ungemach in 
seinem bisherigen Leben. 

Wenn aber das in den Verfassungen 
europäischer Länder festgeschrie-
bene Recht auf Eigentum mit der 
Abrissbirne traktiert wird, sollte der 
Ruf „Wehret den Anfängen!“ an 
die Stelle stoischer Duldung tre-
ten. In Deutschland dürfen plötzlich 

„klamme“ Schuldner mit Verweis auf 
die angehaltene Wirtschaft den Miet-
zins zu Lasten ihrer privatrechtlichen 
Vertragspartner - den Vermietern - 
(vorerst) schuldig bleiben. In der rei-
chen Schweiz, einem Kernland der 
Demokratie, geht man noch weiter. 
Dort sollen die Vermieter unwieder-
bringlich, also entschädigungslos, 
nur 40% des Mietzinses erhalten. 

Hat es so etwas schon gegeben - 
selektive Enteignung? Aber ja, in 

„volksdemokratischen“ Planwirt-
schaften. Das Ende ist bekannt: Zu-
sammenbruch oder unbeabsichtigter 

„shutdown“ infolge organisierter Ver-
antwortungslosigkeit und Neustart 
(reset) nach dem Jahr 1989. Die da-
rauf folgende „neue Normalität“ ge-
bar Gewinner und Verlierer. Heute 
hingegen lässt sich dieser Begriff 
nicht nur als Umschreibung eines 
Fakts, sondern auch als Drohung ver-
stehen. So gilt inzwischen der Null- 

bis Negativzins von Guthaben schon 
als dauerhaft und deshalb „normal“; 
aber Fakt bleibt, normal ist das nicht.

Wie verhält es sich in diesen Zeiten 
mit der privaten Geldanlage in Im-
mobilien, wo doch die Fremdfinan-
zierung so günstig ist? Jedes Jahr 
wird das Verhältnis der Bilanzen bei 
Kauf und Miete von Wohnungen 
untersucht. Entgegen der Vermu-
tung, die drastischen Preissteigerun-
gen der letzten Jahre würden Käufe 
unattraktiv machen, kam das Insti-
tut der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln nun zu dem Schluss, in nur 
acht von 401 Landkreisen überwiege 
der prozentuale Nutzen des Mietens. 
Die Spitzenreiter seien Hagen (17%), 
Gelsenkirchen und - wen wundert es 

- Wuppertal mit 12,8%. Remscheid 
ist abgeschlagen (5,9%). Dagegen 
lohnt sich der Kauf ganz besonders 
nicht etwa dort, wo Wohnungen am 
teuersten sind (München), sondern 
in den mittelteuren Städten Köln und 
Düsseldorf mit rund 58%. Soviel zu 
der Frage, ob sich der Einstieg in die 
Selbstnutzung einer Immobilie im 
Allgemeinen und speziell im Bergi-
schen lohnt.

Ganz andere Fragen stellen sich je-
nen, die bereits Wohnimmobilien 
besitzen. Hohe Grundsteuern, das 
Ansinnen gewisser Kreise der Politik, 
allein die Eigentümer damit zu be-
lasten, Eingriffe in die Gestaltungs-
freiheit privater Mietverträge, Erken-
nung und Abwehr von Mietnomaden 
und vieles mehr machen Vermietern 
die Erwirtschaftung positiver Erträge 
zunehmend schwer.

Und wie ist es aus Investorensicht, 
also beim Bau oder Kauf eines Miet-
hauses? Langfristig betrachtet, war 
bisher der Erwerb von Anteilen guter 
Immobilienunternehmen deutlich ge-
winnbringender als der Eigenerwerb 
einer Immobilie. Hinzu kommt der 

Immobilieneigentum im 
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Zuverlässig seit 1919

Vorteil der Risikostreuung 
und der Möglichkeit, den 
Geldwert schnell realisie-
ren zu können. Natürlich 
bleibt immer das Risiko 
einer plötzlichen Wertmin-
derung, aber das gilt auch 
für die eigene Immobilie. 
Die Aktienkurse von Ka-
pitalgesellschaften, die mit 
Immobilien wirtschaften, 
können sinken oder sogar 
wertlos werden. Wer das 
Frankfurter Flughafenareal 
entlang der A3 passiert, 
fährt an einem imposanten 
Gebäude vorbei, bekannt 
als „The Square“. Diese 
einstige Perle der ehe-
maligen IVG AG war ihr 
Ruin. Andererseits erhiel-
ten jetzt die Anteilseigner 
der von Berliner Politikern 
angefeindeten Deutsche 
Wohnen AG 2,25% Divi-
dende für das abgelaufene 
Geschäftsjahr (bezogen 
auf den aktuellen Kurs der 

Aktie), erlebten 30% Wert-
steigerung seit Anfang des 
Jahres und freuen sich über 
die erwartete Aufnahme in 
den Deutschen Aktienindex 
DAX. Die Deutsche Euro-
shop AG, ein Betreiber von 
Einkaufszentren (auch in 
Wuppertal) war jahrelang 
ein Garant für konstante 
Dividenden (um 3%) und 
zusätzliche Wertsteigerun-
gen der Aktie. Erst das An-
halten der Wirtschaft und 
die zeitweilige Schließung 
aller Einkaufszentren ver-
änderte alles. Aber mancher 
Wertverlust des Einen ist 
gleichzeitig dem Anderen 
ein Schnäppchen, also eine 
Chance. Kommt es zur pro-
phezeiten Erholung, wird 
die geschmähte zur soliden 
Anlage, denn - siehe oben 
- konsumiert wird (fast) im-
mer.

P. Scharfenberg

Grün erhalten
 Grün gestalten

Ihr Fachbetrieb für Grünanlagenpflege
Stefan Peukert
Staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau
Garten- und Landschaftsbau
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Tel. 02 02 / 281 99 33 · Fax 02 02 / 250 20 06 · info@galabau-peukert.de

www.galabau-peukert.de
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Kinder können eine von 
ihren Eltern bewohnte Im-
mobilie steuerfrei erwer-
ben, wenn sie die Selbst-
nutzung der Wohnung 
nach dem Erbfall aufneh-
men. Um die Steuerbe-
freiung zu erhalten, sind 
aber einige gesetzliche 
Vorgaben zu berücksichti-
gen, wie ein Fall vor dem 
Bundesfinanzhof (Az: II R 
37/16) zeigt.

Der Kläger des dortigen 
Falls und sein Bruder be-
erbten zusammen ihren am 
05.01.2014 verstorbenen 
Vater. Zum Nachlass ge-
hörte ein Zweifamilienhaus 
mit einer Wohnfläche von 
120 Quadratmetern. Dieses 
Zweifamilienhaus hat der 
Vater bis zu seinem Able-
ben vollständig selbst ge-
nutzt. Gemäß dem gemein-
schaftlichen Testament des 
Vaters und seiner vorver-
storbenen Ehefrau sollte der 
Kläger allein Eigentümer 
des Hauses werden. Die 
Brüder schlossen sodann 
am 20.02.2015 ein Ver-
mächtniserfüllungsvertrag, 
nach dem der Kläger das Al-
leineigentum an dem Haus 
erhalten sollte. Der Vertrag 
bedurfte der Genehmigung 
durch eine Ergänzungs-
betreuerin und des Betreu-
ungsgerichts, da der eine 

Erbschaftssteuer –Steuerbefreiung für Familienheim
miterbende Bruder unter 
Betreuung stand. Die Ein-
tragung in das Grundbuch 
erfolgte am 02.09.2015. Re-
novierungsangebote holte 
der Kläger ab April 2016 
ein. Die Bauarbeiten began-
nen im Juni 2016.

Das Finanzamt setzte Erb-
schaftssteuer fest, ohne eine 
Steuerbefreiung für Fami-
lienheime nach § 13 Ab-
satz 1 Nummer 4c Satz 1 
des Erbschafts- und Schen-
kungssteuergesetz (ErbStG) 
zu berücksichtigen. Die 
Erbschaftssteuer wurde 
mit Bescheid in Höhe von 
77.835,00 Euro festgesetzt. 

Hiergegen legte der Kläger 
Einspruch ein und bean-
tragte die Steuerbefreiung. 
Er gab an, dass Haus reno-
vieren und  - zunächst als 
Zweitwohnsitz, nach Be-
endigung seines Arbeitsver-
hältnisses als Hauptwohn-
sitz - selbst nutzen zu wol-
len. Das Finanzamt blieb 
bei seiner Haltung und ge-
währte keine Steuerfreiheit. 
Die beantragte Steuerfrei-
heit setze voraus, dass der 
Erblasser in einem im In-
land gelegenen Grundstück 
bis zum Erbfall eine Woh-
nung zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt hat oder dass 
er aus zwingenden Gründen 

an einer Selbstnutzung zu 
eigenen Wohnzwecken ge-
hindert war. Die Wohnung 
muss bei dem Erwerber 
unverzüglich zur Selbst-
nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken als Familienheim 
bestimmt sein, wobei die 
Wohnfläche 200 Quadrat-
meter nicht überstiegen 
werden darf. Da nach An-
sicht des Finanzgerichtes 
eine unverzügliche Eigen-
nutzung nicht erfolgt sei, 
hielt dieses an der Steuer-
pflichtigkeit fest.

Der Bundesfinanzhof be-
stätigte die Versagung der 
Steuerfreiheit. Der Kläger 
habe das Haus auch nach 
der Eintragung im Grund-
buch nicht unverzüglich zu 
eigenen Wohnzwecken be-
stimmt. Erst im April 2016, 
mehr als zwei Jahre nach 
dem Todesfall und mehr als 
6 Monate nach der Eintra-
gung im Grundbuch, habe 
der Kläger Angebote von 
Handwerkern eingeholt und 
damit überhaupt erst mit 
der Renovierung begon-
nen. Der Kläger habe nicht 
dargelegt und glaubhaft 
gemacht, dass er diese Ver-
zögerung nicht zu vertreten 
habe. 

Anmerkung:
Eine Steuerbefreiung kann 

nur bei einem zügigen 
Einzug in ein geerbtes Fa-
milieneigenheim erreicht 
werden. Der Erwerber/Erbe 
muss die Wohnung unver-
züglich, dass heißt ohne 
schuldhaftes Zögern zur 
Selbstnutzung für eigene 
Wohnzwecke bestimmen. 
Unverzüglich erfolgt eine 
Handlung nur, wenn sie in-
nerhalb einer nach den Um-
ständen des Einzelfalls zu 
bemessenen Prüfungs- und 
Überlegungszeit vorgenom-
men wird. Dies bedeutet, 
dass ein Erwerber zur Er-
langung der Steuerbefrei-
ung für ein Familienheim 
innerhalb einer angemesse-
nen Zeit nach Erbfall den 
Entschluss zur Selbstnut-
zung des Hauses fassen und 
tatsächlich umsetzen muss.

Angemessen ist ein Zeit-
raum von 6 Monaten nach 
dem Erbfall. Zieht der Er-
werber innerhalb dieses 
Zeitraums in die Wohnung 
ein, kann in der Regel da-
von ausgegangen werden, 
dass eine unverzügliche 
Bestimmung der Wohnung 
zur Selbstnutzung als Fami-
lienheim vorliegt. Mit den 6 
Monaten wird dem Erwer-
ber genügend Bedenkzeit 
zu seinem Entschluss und 
der darauf folgenden weite-
ren Überlegungen für even-
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Urteile in 
Kurzfassung
zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

Unabhängigkeits-
erklärung
Die	Parteien	begründen	ein	
vom	 Bestand	 des	 Wohn-
raummietvertrages	 unab-
hängiges	und	isoliert	künd-
bares	 Mietverhältnis	 über	
einen	 Kfz-Stellplatz,	 wenn	
sie	 die	 Vermietung	 des	
Kfz-Stellplatzes	 in	 einer	
gesonderten	 Mietvertrags-
urkunde	 regeln.	 Das	 gilt	
selbst	 dann,	 wenn	 es	 sich	
bei	 dem	 Wohnraum-	 und	
dem	 Stellplatzmietvertrag	
jeweils	 um	 vom	 Vermieter	
gestellte	 Allgemeine	 Ge-
schäftsbedingungen	 han-
delt	und	sich	die	Wohnung	
und	der	Stellplatz	auf	dem-
selben	 Grundstück	 befin-
den	 (LG	 Berlin,	 Urteil	 vom	
27.02.2020	-	67	S	192/19).

tuelle Renovierung und 
Gestaltung der Wohnung 
als auch Durchführung des 
Umzuges eingeräumt. Nach 
Ablauf von 6 Monaten 
kann auch noch eine unver-
zügliche Bestimmung zur 
Selbstnutzung vorliegen. 
Allerdings muss der Er-
werber in diesem Fall darle-
gen und glaubhaft machen, 
zu welchem Zeitpunkt er 
sich zur Selbstnutzung der 
Wohnung für eigene Wohn-
zwecke entschlossen hat 

und aus welchen Gründen 
ein tatsächlicher Einzug in 
die Wohnung nicht früher 
möglich war und warum er 
diese Gründe nicht zu ver-
treten hat. Solche Gründe 
können z.B. vorliegen, 
wenn sich der Einzug we-
gen einer Erbauseinander-
setzung zwischen Miterben 
oder wegen der Klärung 
von Fragen zum Erbanfall 
über den 6 Monatszeitraum 
hinaus um einige weitere 
Monate verzögert. Um-

stände, die in dem Einfluss-
bereich des begünstigten 
Erwerbers liegen sind aber 
nur unter besonderen Vor-
aussetzungen den Erwerber 
nicht anzulasten. Das kann 
beispielsweise der Fall sein, 
wenn sich die Renovierung 
deshalb länger hinzieht, 
weil nach Beginn der Re-
novierungsarbeiten ein gra-
vierender Mangel der Woh-
nung entdeckt wird, der vor 
dem Einzug beseitigt wer-
den muss.                   D.-I.W.

Sommerliche Wärme in Mieträumen  –  
Ein Mangel?
Die Sommer der letzten 
Jahre haben an zahlrei-
chen Tagen hohe Tempe-
raturen erreicht, so dass 
dies auch in den Mieträu-
men vielfach ohne techni-
sche Hilfsmittel von den 
Nutzern als unangenehm 
und luftabschneidend 
empfunden wurde. Sol-
che Temperaturereignisse 
haben dann auch wie der 
Heizungsausfall im Win-
ter den einen oder anderen 
Mieter auf den Plan geru-
fen, die Miete zu mindern, 
da es nun mal die Aufgabe 
des Vermieters sei, für eine 
annehmbare Mietraum-
nutzung zu sorgen. Beson-
ders gern wurde zu solchen 
Mitteln bei gewerblichen 
Mietverhältnissen zurück-
gegriffen, so auch in einem 
Fall des OLG Düsseldorf 
(Az. 24 O 197/18).

Im dortigen Fall stritten 
Vermieter und Mieter über 
die Nutzungsqualitäten 
eines angemieteten Laden-
lokals mit Archivraum und 
Tiefgaragenstellplätzen in 
einem Gewerbeobjekt. Auf 
dem Dach des Hauses be-
findet sich eine Lüftungs-
anlage, die mit einem Kalt-
Wasser-Aufsatz verbunden 
ist. Dieser sorgt dafür, dass 
gekühlte Luft in die Miet-
einheiten geleitet werden 
kann. Ab Mai des Jahres 
2016 traten Störungen, in 
der Form, dass nicht mehr 
gekühlte Luft zugeführt 
wurde, auf. Die Reparatur 
gestaltete sich schwierig, so 
dass im April 2017 die Lüf-
tungsanlage erst erneuert 
werden konnte. In der Zwi-
schenzeit berief sich der 
Mieter auf vermeintliche 
Minderungsrechte und hatte 
erhebliche Minderungen in 

der Zeit zwischen August 
und Dezember 2016 durch-
geführt. Nachdem trotz der 
Erneuerung der Anlage die 
Rückstände nicht ausgegli-
chen wurden, folgte vom 
Vermieter die fristlose Kün-
digung des Mietverhältnis-
ses und Räumungsaufforde-
rung als auch ein Klagever-
fahren. 

In der Vorinstanz ist das 
Landgericht Wuppertal der 
Auffassung des Mieters, 
mindern zu können, nicht 
gefolgt. Der Mieter hatte im 
Verfahren die Minderungen 
auf seine Behauptungen ge-
stützt, von Mai - Juni 2016 
bis Ende September 2016 
habe die Innentemperatur 
durchgängig zwischen 26 
und 42 Grad gelegen. Des-
wegen hätte man das Ge-
schäft wegen der großen 
Hitzeentwicklung schließen 
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Zahlungsauflage
Es	 ist	 gerechtfertigt,	 die	
Räumungsfristgewährung	
unter	 die	 Bedingung	 der	
Leistung	 der	 Nutzungs-
entschädigung	 zu	 stellen,	
wenn	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Bewilligungsentscheidung	
die	 berechtigte	 Besorgnis	
der	 unterbleibenden	 oder	
jedenfalls	 nicht	 rechtzei-
tigen	 oder	 vollständigen	
Leistung	 der	 Nutzungsent-
schädigung	durch	den	Räu-
mungsschuldner	 besteht	
(LG	 Berlin,	 Beschluss	 vom	
12.05.2020	-	67	T	38/20).

Fristbeschränkung
Entsprechend	seiner	Über-
schrift	 regelt	 §	 199	 BGB	
nicht	 nur	 den	 „Beginn	
der	 regelmäßigen	 Verjäh-
rungsfrist“,	 sondern	 darü-
ber	hinaus	besondere	„Ver-
jährungshöchstfristen“,	die	
gerade	 unabhängig	 von	
dem	Beginn	der	Verjährung	
Geltung	beanspruchen	und	
sich	 auch	 gegenüber	 der	
für	 bestimmte	 mietrecht-
liche	 Ansprüche	 besonders	
geregelten	 Verjährung	
durchsetzen	 (LG	 Berlin,	
Urteil	vom	11.03.2020	 -	64	
S	51/19).
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müssen. Nach Beweisauf-
nahme reichten dem Land-
gericht Wuppertal die Be-
hauptungen des Mieters 
nicht. Insbesondere wurde 
das Fehlen von Angaben zu 
jeweils aktuell herrschen-
den Außentemperaturen 
vom Gericht beanstan-
det. Das OLG Düsseldorf 
schloss sich der Auffassung 
des LG Wuppertal an und 
verwies auch darauf, dass 
das Vorbringen des Mieters 
sich nur im wesentlichen in 
dem Verweis auf ein erstell-
tes Temperaturprotokoll 
mit der alleinigen Angabe 
von Innentemperaturen und 
mehreren Lichtbildern von 
Thermometern, von den 
auch völlig unklar ist, wo 
sie positioniert wurden und 
an welchen Tagen die Fotos 
überhaupt erstellt worden 
sind, erschöpfte. 

Resümee:  
Erfreulich ist in dem Fall, 
dass die Gerichte hier es 
sehr ernst mit den Doku-
mentationspflichten des 
Mieters bei vermeintlichen 
Mängeln nahmen. Prob-
lematisch bleibt gleich-
wohl in solchen Fällen, da 
das OLG Düsseldorf sich 
nicht grundsätzlich äußern 
musste, ob den überhaupt 
(da es sich um ein gewerb-
liches Objekt handelte) die 
Arbeitsstättenverordnung, 
die einzig und allein Tem-
peraturvorgaben für die 
Innentemperaturen macht, 
sich bis auf das eigentliche 

Mietverhältnis durchschla-
gen kann. Dies ist in der 
Rechtsprechung umstritten. 
So stellten einige Gerichte 
auf die Arbeitsstättenver-
ordnung ab und meinen, 
wenn die Innentemperatur 
eine „Wohlfühltemperatur“ 
von 26 Grad übersteigt bzw. 
bei Außentemperaturen von 
über 32 Grad die Innentem-
peratur nicht 6 Grad Celsius 
unter der Außentemperatur 
liegt, läge ein Mietmangel 
vor. Derartige Rechtsauf-
fassungen sind nach hiesi-
ger Meinung abzulehnen, 
da die Arbeitsstättenver-
ordnung letztlich nur Re-
geln zwischen Arbeitgeber 
und einem Arbeitnehmer 
und nicht unmittelbar zwi-
schen dem Arbeitgeber und 
dem Vermieter trifft. Eine 
Ausnahme könnte hier gel-
ten, wenn der gewerbliche 
Mieter in seinem Vertrag 
die Einhaltung der Vorga-
ben der Arbeitsstättenver-
ordnung mit dem Vermieter 
mit vereinbart hätte.

Auch wäre es bei dem Zu-
spruch eines Minderungs-
rechtes bedenklich, wenn 
bei einem Objekt, welches 
nach den anerkannten Re-
geln der Technik entspre-
chend errichtet wurde, 
etwaige hitzebedingte Be-
einträchtigungen von der 
Natur ausgehend, einseitig 
dem Vermieter auferlegt 
würden, der naturgemäß 
keinen Einfluss auf diese 
Umweltbedingungen hat. 

Am Rande sei auch an-
gemerkt, dass im Fall die 
Gerichte besonders auf-
merksam waren und es für 
wenig glaubhaft hielten, 
dass über mehrere Monate 
ausgerechnet Temperaturen 
durchgängig und ohne jede 
Ausnahme an jedem Tag er-
reicht worden sein sollen, 
die zufälligerweise zu dem 
die Werte der Arbeitsstät-
tenverordnung überschrit-
ten haben sollen. Auch war 
richtigerweise zu berück-
sichtigen, dass dem Mieter 
bei Abschluss des Mietver-
trages die großen Schau-
fensterfronten im Süd- bzw. 
Südwestlage bekannt waren 
sowie der Umstand, dass 
durch diese keine Belüftung 
erfolgen konnte. Dement-
sprechend musste der Mie-
ter damit rechnen, dass bei 
Sonneneinstrahlung die In-
nenräume sich stark aufhei-
zen können.

Des Weiteren sind die Ent-
scheidungen des OLG 
Düsseldorf und des Land-
gerichts Wuppertal inso-
weit für Vermieter gewinn-
bringend, als Mieter künftig 
auch Protokollierungen zu 
den jeweils aufgetretenen 
Außentemperaturen füh-
ren müssen. Da aber in der 
Rechtsprechung generell 
keine konkrete Ausformung 
und Vorgaben zu Protokol-
lierungspflichten festge-
schrieben sind, sollten Sie, 
wenn Sie in dem aktuellen 
Sommer mit Minderungen 

wegen Überhitzung kon-
frontiert werden, mit unse-
ren spezialisierten Vereins-
rechtsanwälten unverzüg-
lich Rücksprache halten und 
Ihre mietrechtliche Taktik 
mit diesen abstimmen.  
                
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Scheingeschäft
Hartz- IV-Antragstel ler	
haben	 keinen	 Anspruch	
auf	 Übernahme	 der	 Miet-
kosten	 durch	 das	 Jobcen-
ter,	 wenn	 es	 sich	 bei	 dem	
Mietverhältnis	 den	 Um-
ständen	 nach	 um	 einen	
Scheinvertrag	 unter	 Ver-
wandten	handelt.	Dies	gilt	
insbesondere,	 wenn	 die	
tatsächlichen	Kosten	nicht	
offengelegt	 werden,	 son-
dern	lediglich	auf	die	Miete	
im	 Mietvertrag	 verwiesen	
wird	 (Landessozialgericht	
Niedersachsen-Bremen,	
Beschluss	vom	25.05.2020	
-	L	11	AS	228/20	BER).	
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Kommt der Wohnungs-
nutzer, sei es ein Mieter 
oder Wohnungseigentümer 
ins Alter, ist es oft nicht 
mehr für ihn so leicht, die 
eigene Wohnung zu errei-
chen, insbesondere, wenn 
Treppensteigen dazu not-
wendig ist. In den vergan-
genen Jahren hat daher 
der Gesetzgeber die Rah-
menbedingungen z.B. im 
Mietrecht geändert und so 
die Möglichkeit geschaffen, 
dass ein barrierefreier Zu-
gang beansprucht werden 
kann. Was aber geschieht, 
wenn der Grund für bauli-
che Umgestaltungen dieser 
Art weggefallen ist? Hierzu 
äußerte sich das AG Kassel 
(Az. 800 C 2005/19).

Im dortigen Fall ging es um 
die Anfechtung eines Be-
schlusses der Eigentümer-
versammlung betreffend des 
Rückbaus eines vom Kläger 
installierten Treppenlifts im 
gemeinschaftlichen Trep-
penhaus. Die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft 
des Hauses gestattete im 
Jahre 2011 gegen Stellung 
einer Sicherheit für Rück-
baukosten dem heute 87 
Jahre alten Kläger und sei-

Treppenlift-Rückbau = Treuwidriger 
Beschluss! ner inzwischen vor 6 Jahren 

verstorbenen Ehefrau, die 
damals ebenfalls Miteigen-
tümerin war, den Einbau 
eines Treppenlifts zu deren 
im Obergeschoss liegenden 
Wohnung. Hintergrund der 
Gestattung war eine Kör-
perbehinderung der mittler-
weile verstorbenen Ehefrau. 
Ohne Treppenlift hätte diese 
nicht mehr selbstständig die 
Wohnung verlassen oder 
wieder erreichen können. 
Seit dem Tod der Ehefrau 
ist der Treppenlift unge-
nutzt geblieben. Der 87-jäh-
rige Kläger benötigt derzeit 
keinen barrierefreien Zu-
gang zu seiner Wohnung. 
Die Führungsschiene des 
Lifts folgt dem innenliegen-
den Treppengeländer der 
Treppe. Der Sitz parkt an 
der letzten nach oben füh-
renden Treppe, die zu einem 
Dachboden führt, der zum 
Gemeinschaftseigentum 
zählt. Der Dachboden ist 
mit einer Waschmaschine 
bestückt und dient im Üb-
rigen dem Wäschetrocknen 
und wird derzeit von zwei 
im Hause wohnenden Par-
teien genutzt.

Auf einer im Jahre 2019 
erfolgten Versammlung be-
schlossen die Miteigentü-

mer unter TOP 5 „Verschie-
denes“, dass der 87-jährige 
den Treppenlift ausbauen 
solle. Da dieser damit nicht 
einverstanden war, erfolgte 
die Anfechtung des Be-
schlusses vor Gericht. Das 
Amtsgericht stimmte den 
die Beseitigung verlan-
genden Eigentümern vom 
Grundsatz zu, dass ein Trep-
penlift nur bei entsprechen-
dem Bedarf und nur vorü-
bergehend von den übrigen 
Eigentümern zu dulden ist. 
Auch wenn der Bedarf im 
vorliegenden Fall durch 
das Versterben der Ehefrau 
aktuell nicht mehr erforder-
lich ist, sei gleichwohl das 
Verlangen nach Rückbau 
eine unzulässige Rechtsaus-
übung wegen prognostisch 
naheliegenden erneuten 
Anspruchs des klagenden 
87-jährigen auf Duldung 
des Treppenlifts. 

Das Gericht meinte in An-
sehung des hohen Lebensal-
ters des Klägers muss jeder-
zeit damit gerechnet wer-
den, dass in seiner Person 
ein solcher Bedarf erneut er-
steht. Auch wenn er derzeit 
augenscheinlich noch in der 
Lage ist, die Treppen zu be-
wältigen, ist es durchaus na-
heliegend, dass sich dieser 



VON FALL ZU FALL

JULI 2020 EIGENTÜMERJOURNAL 9
14 Eigentümerjournal   |   April 2015

N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s
Verlängerungs-
automatik
Maklerverträge	 können	
sich	 automatisch	 verlän-
gern,	 wenn	 die	 entspre-
chende	 Klausel	 Vertrags-
bestandteil	 wird.	 Eine	
Laufzeit	 von	 sechs	 Mo-
naten,	 eine	 automatische	
Verlängerung	um	drei	Mo-
nate	und	eine	Kündigungs-
frist	von	vier	Wochen	sind	
grundsätzlich	 unbedenk-
lich.	 (Bundesgerichtshof,	
Urteil	vom	28.05.2020	I	ZR	
40/19).	

Informationspflicht
Bei	 der	 Neubestellung	 ei-
nes	Verwalters	ist	es	regel-
mäßig	 geboten,	 den	 Woh-
nungseigentümern	 die	 An-
gebote	 der	 Bewerber	 oder	
jedenfalls	 deren	 Namen	
und	die	Eckdaten	 ihrer	An-
gebote	 innerhalb	 der	 Ein-
ladungsfrist	 des	 §	 24	 Abs.	
4	 Satz	 2	 WEG	 zukommen	
zu	lassen	(BGH,	Urteil	vom	
24.01.2020	-	V	ZR	110/19).

Verwalterzustimmung  
Bedarf	 nach	 dem	 eingetra-
genen	Inhalt	des	Wohnungs-
eigentums	 dessen	 Veräu-
ßerung	 der	 Zustimmung	
des	 Verwalters,	 so	 ist	 der	
selbst	 erwerbende	 Verwal-
ter	 nicht	 aus	 dem	 Gesichts-
punkt	eines	zu	besorgenden	
Interessenkonfliktes,	 daran	
gehindert,	 die	 Zustimmung	
wirksam	 zu	 erklären	 (OLG	
Düsseldorf,	 Beschluss	 vom	
15.11.2019	-	3	Wx	217/19).

Treppenlift-Rückbau = Treuwidriger 
Beschluss!

Zustand altersbedingt auch 
ohne jedwede Einwirkung 
von außen sehr schnell ver-
ändern kann. Das Gericht 
berücksichtigte ferner, dass, 
wenn alle Beteiligten nach 
einem etwaigen Rückbau 
und einem erneuten berech-
tigten Verlangen des 87-jäh-
rigen auf Wiedereinbau ei-
nes Treppenlifts nachgehen, 
der Zeitraum zwischen For-
mulierung des Verlangens 
und Beschlussfassung in der 
zwingend nur einmal jähr-
lich stattfindenden ordentli-
chen Eigentümerversamm-
lung zu lang sein kann, um 
einen ordnungsgemäßen 
Zustand herbeizuführen.

Resümee
So gesehen scheint das Ur-
teil des AG Kassel verständ-
lich. Jedoch ist nicht damit 
zu rechnen, dass dieser Fall 
allgemein verbindlich für 
alle Fälle von Treppenliften 
wird. So wird entscheidend 
sein die jeweilige Abwägung 
der Interessen aller Hausbe-
wohner. Genauso ist zu er-
warten, dass einige Gerichte 
nur streng darauf abstellen, 
ob ein konkreter aktueller 
Bedarf vorhanden ist und 
nicht irgendeiner, der sich 
auch in Anbetracht eines ho-
hen Alters des Betroffenen in 
Kürze realisieren könnte. 

Für Wohnungseigentümer-
gemeinschaft, in denen der-
artige Anfragen zum Einbau 
eines Treppenliftes auflau-

fen, sollten vorausschauend 
bei der Beschlussfassung 
hierüber mehrere Aspekte 
bedenken. So bietet es sich 
z.B. an, dass in einem Ge-
stattungsbeschluss auch mit 
als Bedingung der Gestat-
tung ein sofortiger Rückbau 
bzw. Teilrückbau für den 
Fall, dass ein aktueller Be-
darf entfallen ist, mit verab-
schiedet wird. 
Eine andere Gestaltungs-
möglichkeit zeigt sich dann 
später, wenn nach einer Ge-
nehmigung tatsächlich der 
Bedarf entfallen ist. So hätte 
es sich beispielsweise im 
vorliegenden Fall auch ange-
boten, statt der vollständigen 
Entfernung des Treppenlif-
tes sich darauf zu beschrän-
ken, eine Teilmontage des 
Sitzes des Treppenliftes zu 
verlangen. Denn in der Re-
gel führt der Umstand, dass 
die Führungsschiene eines 
Treppenliftes, wenn diese 
wie im vorliegenden Fall am 
innenliegenden Geländer des 
Treppenhauses montiert ist, 
nicht zu einer merklichen 
bzw. übermäßigen Beein-
trächtigung der Benutzbar-
keit der Treppe. Bei dem Sitz 
ist dies schon anders, weil 
er in der Regel die Durch-
gangsbreite der Treppe oder 
des Bereiches, in dem er 
steht, deutlich reduziert. 
Hätte hier die Gemeinschaft 
also nur die vorläufige Ent-
fernung des Treppensitzes 
unter gleichzeitiger vorweg-
nehmender Genehmigung, 

z.B. im Falle des Nachweises 
durch ärztliches Attest, dass 
ein Treppensteigen nicht 
mehr möglich ist, automa-
tisch die Wiederanbringung 
erlaubt ist, beschlossen, wäre 
dies durchaus als ein ange-
messener (vorübergehender) 
Interessenausgleich rechtssi-
cher gewesen. 
Wie dem auch sei werden 
Eigentümergemeinschaften 
sowohl bei der Gestattung 
als auch bei späteren Rück-
baubeschlüssen kreative Lö-
sungen finden müssen, wie 
man auch den Ausgleich 
der wechselseitigen Inter-
essen angemessen gestalten 
kann. Am Rande angemerkt 
werden in der Zukunft auch 
so oder so diesbezüglich 
weitere Veränderungen auf 
die Wohnungseigentümer 
zukommen. Wie bekannt, 
wurde die WEG-Reform 
2020 von BMJV auf den 
Weg gebracht. Einer der 
Schwerpunkte in dieser ge-
planten Reform ist das Recht 
auf barrierefreie(n) Ausbau 
und Umbau. Nach dem maß-
geblichen § 20 WEG (n.F.) 
der geplanten Reform soll 
ein jeder Eigentümer „an-
gemessene bauliche Verän-
derung verlangen können, 
die den Gebrauch durch 
Menschen mit Behinderung 
dienen“. Nach dem Referen-
tenentwurf ist der Begriff 
„Dienen“ so zu verstehen, 
dass bereits auch das För-
derlichsein der Maßnahme 
ausreicht.                  D.-I.W.
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Garagenverkauf  
Veräußert	 ein	 Wohnungs-
eigentümer	 das	 Sonder-
eigentum	 an	 einer	 Garage	
aus	 dem	 von	 ihm	 gehalte-
nen	 Sondereigentum	 über	
Wohnung,	 Kellerraum	 und	
Garage	 an	 einen	 anderen	
Wohnungseigentümer,	 mit	
dem	 Ergebnis,	 dass	 der	
Miteigentumsanteil	 nach	
Eintragung	des	Eigentums-
wechsels	 im	 Grundbuch	
Bestandteil	 von	 dessen	
Teil-	 und	 Wohnungseigen-
tumsrecht	wurde,	so	bedarf	
der	 Eigentumswechsel	 we-
der	 der	 Zustimmung	 sämt-
licher	 Wohnungseigentü-
mer	 noch	 einer	 Änderung	
der	Teilungserklärung	(OLG	
Düsseldorf,	Beschluss	 vom	
17.01.2020	-	3	Wx	173/19).

Bruchteilsbeschluss
Fassen	 Miteigentümer	 ei-
ner	Wohnung,	die	 zu	einer	
Wohnungseigentumsan-
lage	 gehört,	 Beschlüsse	
über	die	Verwaltung	der	im	
gemeinsamen	 Bruchteils-
eigentum	 liegenden	 Woh-
nung,	 können	 diese	 nicht	
im	 Beschlussanfechtungs-
verfahren	 nach	 §	 46	 WEG	
angefochten	 werden.	 Der-
artige	Verfahren	sind	keine	
Wohnungseigentumssa-
chen	 (LG	 Frankfurt	 a.	 M.,	
Beschluss	 vom	 18.02.2020	
-	2-13	S	140/19).

Eichenprozessionsspinner - Grundstücks-
eigentümer haftet
In den letzten Jahren hört 
man vermehrt davon, dass 
der Eichenprozessionsspin-
ner auf dem Vormarsch 
in deutschen Gärten und 
Baumbeständen ist. Mit 
diesem Vormarsch musste 
sich nun auch der Verwal-
tungsgerichtshof München 
(Az. 10 CS 19.684) juris-
tisch beschäftigen.

Im dortigen Fall wurde auf 
dem Grundstück eines Ei-
gentümers der Befall einer 
Eiche mit Eichenprozes-
sionsspinnern festgestellt. 
Hiernach verlangte die Ge-
meinde von dem Grund-
stückseigentümer mit Be-
scheid unter Anordnung 
des sofortigen Vollzuges, 
für die fachkundige Entfer-
nung der Gespinnstnester 
der Eichenprozessionsspin-
ner auf der befallenen Eiche 
zu sorgen und wurde für 
den Fall der Nichterfüllung 
dieser Verpflichtung unter 
Fristsetzung durch Beauf-
tragung einer Fachfirma mit 
der zeitnahen Entfernung 
der Gespinnstnester die Er-
satzvornahme mit voraus-
sichtlichen Kosten in Höhe 
von 700,00 Euro angedroht. 
Der betroffene Eigentümer 

setzte sich zur Wehr und er-
hob Klage als auch die Wie-
derherstellung der aufschie-
benden Wirkung dieser 
Klage. Vor Gericht konnte 
er sich jedoch durch die In-
stanzen nicht durchsetzen.    

Die Gerichte bestätigten 
den Bescheid und seine 
Forderungen. Sie hielten 
fest, wenn das Verhalten 
oder der Zustand eines Tie-
res oder der Zustand einer 
anderen Sache Maßnahmen 
nach den landesrechtlichen 
Vorschriften notwendig 
macht, diese Maßnahmen 
gegen den Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt bzw. 
den Eigentümer oder sonst 
dinglich Verfügungsberech-
tigten zu richten sind. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch, 
dass die Sache die ursäch-
liche Quelle der Gefahr und 
die Gefahr unmittelbar mit 
dem Zustand der Sache in 
Verbindung steht. Dieses 
Erfordernis sahen die Ge-
richte bei dem Befall mit 
Eichenprozessionsspinnern 
als gegeben. Die Beein-
trächtigung des Schutzgu-
tes „Gesundheit“ der be-
troffenen Menschen durch 
die nur bis zu 0,2 Millime-

ter langen Brennhaare der 
Eichenprozessionsspinner-
raupe drohte. 

Anmerkung:
Mit der Entscheidung 
wurde eine Garantenhaf-
tung des Eigentümers ma-
nifestiert. Hierbei handelt 
es sich nicht um eine unge-
wöhnliche rechtliche Beur-
teilung. Vielmehr wohnt es 
dem Gefahrenabwehrrecht 
des Staates und der Ge-
meinde schon immer inne, 
dafür zu sorgen, das dro-
hende Gefahren best- und 
schnellstmöglich unter Be-
rücksichtigung und Abwä-
gungen der Belange der Be-
teiligten beseitigt werden. 
Um effektiv handeln zu 
können, steht es im Ermes-
sen einer Behörde gegen 
den so genannten Verhal-
tensstörer, also demjenigen 
der durch sein Handeln eine 
Gefahr schafft, genauso 
vorgehen zu können, wie 
gegen den so genannten 
Zustandsstörer. Und im 
Falle eines Grundstücks 
bzw. von einem Grundstück 
ausgehenden Gefahren ist 
dieser Zustandsstörer im 
ordnungsrechtlichen Sinne 
der Grundstückseigentü-
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Nutzungskonflikt  
Die	 Wohnungseigentümer-
gemeinschaft	 kann	 als	 Klä-
gerin	nicht	geltend	machen,	
dass	 ihre	 Mitglieder	 durch	
eine	 Erlaubnis	 nach	 dem	
Gaststättengesetz,	 	 die	
einer	 Mieterin	 Räume	 er-
teilt	wurde,	in	ihren	Rechten	
verletzt	 sind.	 Den	 Mitglie-
dern	 einer	 Wohnungseigen-
tümergemeinschaft	 stehen	
keine	 öffentlich-rechtlichen	
Schutzansprüche	zu,	soweit	
es	um	die	Nutzung	eines	an-
deren	 Sondereigentums	 in	
demselben	Anwesen	geht.
Vielmehr	 sind	 die	 wechsel-
seitigen	Rechte	der	Sonder-
eigentümer	 und	 damit	 auch	
die	 Abwehrrechte	 gegen	
Störungen	 auf	 dem	 Grund-
stück	durch	das	Wohnungs-
eigentumsgesetz	 abschlie-
ßend	 geregelt.	 Kommt	 es	
zu	 einem	 Nutzungskonflikt,	
gestalten	 diese	 Normen	 die	
zwischen	 dem	 betroffenen	
Wohnungseigentümer	 und	
dem	 Störer	 bestehende	
Rechtslage.	 Etwaige	 öffent-
lich-rechtliche	 Drittschutz-
ansprüche	 werden	 durch	
das	 Zivilrecht	 überlagert	
und	 verdrängt	 (VG	 Mün-
chen,	Urteil	 vom	15.10.2019	
-	M	16	K	18.126).

mer. Von daher kann die-
sen immer drohen, dass er 
für Dinge in Anspruch ge-
nommen wird, in dem ihm 
ein rein persönliches Ver-
schulden, also eigenes vor-
sätzliches oder fahrlässiges 
Handeln, nicht vorgeworfen 
werden kann. 

Weitere und oft für den be-
troffenen Eigentümer wirt-
schaftlich schmerzvolle 
Beispielsfälle sind die In-
anspruchnahme wegen von 
anderen Personen abgela-
gerten Autoreifen oder von 
einem PKW Öl auf das 
eigene Grundstück gelau-
fen ist und dort droht bis ins 
Grundwasser zu versickern. 

Sollten Sie einmal in die 
missliche Lage kommen als 
Zustandsverantwortlicher 
vom Staat in Anspruch ge-
nommen zu werden, neh-
men Sie sofort Kontakt mit 
unseren erfahrenen Ver-
einsjuristen auf, damit Sie 
mit diesem gemeinsam sich 
bestmöglich zur Wehr set-
zen können. Das rigide Vor-
gehen in dem vorliegenden 
Fall erschließt sich im Üb-
rigen auf die massiven Aus-
wirkungen der Eichenpros-
sezionsspinnerraupe. So 
besitzt jede Altraupe nach 
Durchlaufen der Entwick-
lungsstadien bis zu 700.000 
Brennhaare. Diese brechen 
leicht ab, sind mit Wider-

haken versehen und ent-
halten das lösliche Eiweiß 
Thaumetopoein. Hiervon 
betroffen gehören zu den 
Symptomen lokale Haut-
ausschläge, Reizungen an 
Mund und Nasenschleim-
haut bis hin zur Bronchitis, 
schmerzhaften Husten und 
Asthma, Schwindel, Fie-
ber, Müdigkeit und Binde-
hautentzündung. Die Ge-
fährdung entsteht nicht nur 
durch den direkten Kontakt 
mit den Raupen sondern 
durch die Häutungsnester 
und über die über Jahre am 
Baum (oder Boden) ver-
bleibenden Verpuppungsge-
spinnste. 
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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5.4 WEITERE ZU- UND ABSCHLÄGE

Hinsichtlich der Verglasung sämtlicher Fenster und Außentüren (z. B. Türen zu Balkonen und Lau-

bengängen) liegt den Wohnungen des Geltungsbereiches dieses Mietspiegels als Standard eine 

Mehrfachverglasung zugrunde. Für Einfachverglasung konnte ein Abschlag ermittelt werden.

Standardmäßig enthalten die Wohnungen der Mietspiegeltabelle weder einen Balkon noch eine 

Loggia als nutzbare Außenflächen oder nur einen Austritt. Das Vorhandensein anderer nutzbarer 

Außenflächen rechtfertigt den Auswertungen zufolge die aufgeführten Zuschläge. 

Für andere Geschosslagen als die Lage im Untergeschoss konnten keine signifikanten Zu- oder 

Abschläge ermittelt werden. 

Das Vorhandensein von Einzelmerkmalen der Barrierefreiheit (wie z. B. bodengleiche Dusche, un-

terfahrbarer Waschtisch, erhöhtes WC, Mindest-Türbreiten) wurde nicht im Detail erhoben und 

kann deshalb zu einem Zuschlag innerhalb der Spannen führen.

Für insgesamt barrierefrei gemäß DIN 18040 Teil 2 erstellte oder modernisierte Wohnungen 

konnte mangels Fallzahl im Datensatz keine Aussage ermittelt werden. Das Vorliegen dieses 

Merkmals kann ein Abweichen vom Mittelwert (zzgl. des Zuschlags barrierearm erstellte bzw. 

modernisierte oder angepasste Wohnung) innerhalb der Spanne rechtfertigen.

Merkmal Zu- oder Abschlag pro m² Wohnfläche

Einfachverglasung - 0,31 €

Standard-Balkon/Loggia mit mindestens 5 m² tat-

sächlicher Fläche oder mindestens 1,5 Meter Tiefe

+ 0,20 €

Großer Balkon/Loggia mit mindestens 7,5 m² tat-

sächlicher Fläche oder mindestens 2 Meter Tiefe

+ 0,37 €

Terrasse oder Dachterrasse mit mindestens 

10 m² tatsächlicher Fläche

+ 0,58 €

Garten zur alleinigen Nutzung durch die Mietpartei + 0,17 €

Lage der Wohnung im Untergeschoss/Souterrain - 0,09 €

Wohnung über einen Aufzug erreichbar + 0,15 €

Barrierearm erstellte bzw. modernisierte oder 

angepasste Wohnung

+ 0,42 €

(Es sind mehrere Maßnahmen erfolgt zur Reduzierung und Vermeidung von Barrieren: z. B. Einbau 

einer möglichst bodengleichen (max. 6 cm Höhe) Dusche mit rutschhemmender Emaillierung, das 

Anbringen von Halterungen oder Handläufen, Vergrößerung von Türbreiten und sonstigen Verkehrs-

flächen, schwellenfreier Zugang zu Balkonen/ Terrassen, Installation technischer Hilfsmittel etc.).

5.5 MODERNISIERUNGSMASSNAHMEN

Modernisierungen sind nur zu berücksichtigen, wenn sie vom Vermieter durchgeführt wurden. 

Für folgende Modernisierungsmaßnahmen haben sich Zuschläge ergeben: 

Merkmal Zuschlag pro m² Wohnfläche

Nachträgliche Dämmung aller Außenwände seit 1995 

(bei Gebäuden mit Baujahr vor 1980).

+ 0,32 €

Vollständige Erneuerung der Elektroinstallationen (Austausch 

der vorhandenen Leitungen und/oder Verstärkung der Leitungs-

querschnitte) seit 1995 (bei Gebäuden mit Baujahr vor 1980).

+ 0,30 €

Erneuerung/Austausch der gesamten Heizungsanlage (Hei-

zungskessel, Rohrleitungen und Heizkörper) seit 1995 (bei Ge-

bäuden mit Baujahr vor 1980). Dieser Zuschlag ist mit jedem 

der übrigen Modernisierungs-Zuschläge kombinierbar.  

+ 0,10 €

Baderneuerung/-modernisierung (mind. Erneuerung aller 

Sanitärteile) seit 2011 (bei Gebäuden mit Baujahr vor 1980). 

Dieser Zuschlag ist mit jedem der übrigen Modernisie-

rungs-Zuschläge kombinierbar.

+ 0,22 €

5.6 WOHNLAGE

Den Auswertungen zum Mietspiegel liegt die unabhängig von der Mietspiegel-Erstellung vorge-

nommene Wohnlagen-Einteilung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt 

Wuppertal zugrunde. Die Wohnlagenkarte ist im Internet abrufbar auf der Seite http://gut-

achterausschuss.wuppertal.de. Für die Lage der Wohnung im Stadtgebiet wird eine mittlere 

Wohnlage als Standard definiert. Für alle weiteren Wohnlage-Typen ergeben sich aus den Aus-

wertungen zur Mietspiegel-Erstellung folgende Zu- oder Abschläge: 

Merkmal Zu- oder Abschlag pro m² Wohnfläche

Einfache Wohnlage - 0,27 €

Mittlere Wohnlage ± 0,00 €

Gute Wohnlage + 0,56 €

Exklusive Wohnlage + 1,34 €

Konkrete Standortmerkmale (Mikro-Lage), die von den Beschreibungen der einzelnen Wohnlage-Typen 

nicht erfasst werden, können Abweichungen vom Mittelwert innerhalb der Spanne rechtfertigen.

Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de
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wie Hans von Marées, Adolf Erbslöh, 
Carl Grossberg und Oskar Schlem-
mer, die jeweils in ihrem zeitlichen 
Zusammenhang  präsentiert werden.
Das Museum bittet beim Besuch die 
von der Stadt festgelegten Hygiene- 
und Verhaltensregeln zu beachten. 
So ist das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes ist im gesamten Mu-
seumsbereich Pflicht. Im Eingangs-
bereich befinden sich Spender mit 
Handdesinfektionsmitteln. Diese 
sind vor dem Gang zur Kasse und 
dem Beginn des Museumsbesuchs zu 
nutzen.  
Ferner sind beim Rundgang durch 
das Museum die erforderlichen Ab-
stände von 1,5 bis 2 Metern und die 
üblichen Hygieneregeln (Niesen/
Husten in Armbeuge, Vermeidung 
von Berührungen anderer Personen) 
zu wahren. 
Geöffnet ist dienstags bis freitags 
jeweils ab 14.00 Uhr sowie sams-
tags und sonntags ab 11.00 Uhr. Das 
Museum schließt um 18.00 Uhr, don-
nerstags um 20.00 Uhr. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Jedoch 
kann es bei großem Andrang zu War-
tezeiten kommen, da immer nur eine 
begrenzte Personenzahl eingelassen 
wird. (ri)

Durch die Lockerung der Corona-
Schutzmaßnahmen kommen Freunde 
der Kunst wieder auf ihre Kosten. 
Seit dem Ende Mai ist das Von der 
Heydt Museum wieder geöffnet. Das 
klassizistische Gebäude am Turm-
hof, einst Rathaus von Elberfeld, be-
herbergt eine Unmenge großartiger 
Kunstschätze, von denen manche lei-
der viel zu selten zu sehen sind. Um 
die 3000 Gemälde, 400 Skulpturen 
und 30.000 grafische Blätter umfasst 
der Bestand.
Aus Anlass seiner Wiedereröffnung 
lädt das Museum nun zu einem 
Rendezvous mit den „Stars“ seiner 
Sammlung ein. Die Stars, das sind 
chronologisch ausgewählte Meister-
werke der vergangenen 200 Jahre. 
Sie zeigen die Entwicklung der Kunst 
vom 19. bis ins 20. Jahrhundert, von 
der Romantik zum Biedermeier, vom 
Impressionismus zum Expressionis-
mus und Kubismus, über die Kunst 
der 20er und 30er Jahre bis in die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Den Ausklang bilden verschiedene 
Kunstrichtungen der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts.
Einer der Schwerpunkte der Präsen-
tation sind die Impressionisten, mit 
Bildern von Monet, Degas, Renoir, 
Cézanne, Toulouse-Lautrec, van 
Gogh und Gauguin. Munch, Hod-
ler und Paula Modersohn-Becker 
gehören zu den Künstlern die um 
1900 einer modernen Ausdrucks-
kunst den Weg bereiteten. Auch 
von den deutschen Impressionisten 
Liebermann, Slevogt und Corinth 

besitzt das Museum wichtige Werke. 
Weiteres Highlight der von Dr. Antje 
Birthälmer kuratierten Schau: Die 
Bilder der Expressionisten. Hier sind 
Werke von Künstlern aus dem Kreis 
des „Blauen Reiters“ (Wassily Kan-
dinsky, Franz Marc, Alexej von Jaw-
lensky) sind ebenso vertreten wie 
Gemälde der Künstlergruppe „die 
Brücke“ (Ernst Ludwig Kirchner, 
Erich Heckel, Karl Schmidt-Rott-
luff).  Von herausgehobener Bedeu-
tung ist zudem ein großes Konvolut 
mit Aquarellen von Paul Klee.
Mit Otto Dix und Max Beckmann 
stehen sich zwei prägende Künstler 
der Neuen Sachlichkeit gegenüber. 
Dem Dix-Gemälde „An die Schön-
heit“ (1922) ist der beziehungsreiche 
Titel der Schau entliehen. 
Der Rundgang führt weiter zu einer 
„phantastischen“ Begegnung mit 
Gemälden der Surrealisten Max 
Ernst und Salvador Dalí. Picasso, 
der Ausnahmekünstler des 20. Jahr-
hunderts, ist mit Beispielen aus ver-
schiedenen Schaffensphasen präsent. 
Ernst Wilhelm Nay, Paul Klee, Willi 
Baumeister und Fritz Winter zählen 
zu den Wegbereitern der Abstraktion 
in Europa, Hans Hofmann in den 
USA. Mit Beispielen der Konzept-
Kunst, der malerischen Reduktion 
und der Farbfeldmalerei werden zu 
radikal bildnerischer Neugestaltung 
strebende Tendenzen der abstrakten 
Kunst von den 60er bis in die 90er 
Jahre vorgestellt.
Nicht vergessen wurden auch wich-
tige Werke Wuppertaler Künstler 

Starparade am Turmhof

Über 1000 qm Ausstellung.
 in Wuppertal

Wuppertal Varresbeck Otto Hausmann Ring 111 Tel. 
0202/28 35 880     Fax: 0202/28 35 881

E-Mail: fliesenwelt-wuppertal@t-online.de
Http://www.fliesenwelt-wuppertal.de

Bevor Sie woanders Fliesen kaufen 
schauen Sie bei uns vorbei Schautage jeden 1. Und 3. Sonntag im Monat
14:00 - 17:00 Uhr

Der Fliesenfachhandel

April 2015 |   Eigentümerjournal 11

ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de
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An die Schönheit (Dix)
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Reichen Sie das 
Eigentümerjournal 

weiter, Ihr Nachbar freut sich
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über 60 Jahre Fachbetrieb für:

Dipl. Ing. Markus Wunsch & 
Horst Kunzelmann GbR

Talstrasse 25
42115 Wuppertal
Fon: 0202 - 269 232 32
Fax: 0202 - 248 630 9

info@schimmelpilzagentur.de
www.schimmelpilzagentur.de

TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
für Schimmelbeseitigung und  
Schimmelhygiene

Nicht nur das von der Heydt Museum 
verfügt über eine überregional beach-
tete Sammlung. Auch die Stadtspar-
kasse Wuppertal hat in den vergan-
genen 50 Jahren eine umfangreiche 
Kunstsammlung aufgebaut. Mehr als 
3000 Werke von 700 Künstlern um-
fasst der Fundus, darunter bekannte 
Namen wie Christo, Tony Cragg, Ro-
bert Motherwell, Nam June Paik, A. 
R. Penck, Corinne Wasmuht und Bo-
gomir Ecker. Aber auch viele Werke 
Wuppertaler Künstler wie etwa Peter 
Kowald oder Christian von Grumb-
kow sind dabei. Teilweise dienen sie 
der Gestaltung der Zweigstellen, teil-
weise hängen Sie in Büros und sind 
nur zu besonderen Gelegenheiten zu 
sehen. 
Eine solche Gelegenheit ist nun ge-
kommen. Die Ausstellung „Mehr : 
Wert“ im von der Heydt Museum 
Wuppertal (kuratiert von Dr. Ger-
hard Finckh) bringt unterschiedli-
che Werke der Sparkassensammlung 
so zusammen, dass sich daraus eine 
Sicht auf die Kunst der Gegenwart 
ergibt. Jedes einzelne Werk steht 
in seiner Bedeutung zwar für sich. 
Durch den Zusammenhang der Schau 
und durch die Präsentation an einem 
neuen Ort wird es gleichzeitig jedoch 
neu erlebbar.
Gegenübergestellt wird die Samm-
lung der Sparkasse mit Werken aus 

dem Bestand des von der Heydt 
Museums. So entsteht ein Dialog 
von Wand zu Wand. Man erkennt, 
wo sich Werke ergänzen und wo 
ihre Sichtweise differiert. In acht 
Kapiteln behandelt die Ausstellung 
Themen wie „Menschen, Masken 
und Gesichter“, „Farbfelder“, „Un-
schärfe-Relationen“, „Architektur“, 
„Die vier Elemente“ oder „Maß, 
Zahl und Geometrie“. 
Mit ihrer Sammeltätigkeit und der 
Förderung regionaler Kunst sowie 
mit ihrer eigenen Ausstellungstätig-
keit will die SSK Wuppertal  auch in 
Zukunft einen Mehrwert für unsere 
Stadt schaffen, der über das alltäg-
liche Umgehen mit Anlagen und 
Geldgeschäften hinausgeht. Sie gibt 
der Gesellschaft damit etwas zurück, 
das bewusst oder unbewusst in unser 
Leben eindringt es so ein wenig be-
reichert.
Wer mehr zur „Mehr : Wert“ Aus-
stellung wissen will, findet den 
schön gestalteten und reich bebilder-
ten Ausstellungsflyer in vielen öf-
fentlichen Gebäuden, allen Filialen 
der Sparkasse und natürlich auch in 
unserer Geschäftsstelle. Für den Be-
such ist allerdings nicht mehr viel 
Zeit. Nur noch bis zum 02.08.2020 
ist die Ausstellung geöffnet. Füh-
rungen finden jeweils sonntags um 
15.30 Uhr statt. (ri)

Bereicherung durch Mehr : Wert
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Global Village (Kowald)

Red Rain (von Grumbkow)
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Auch der Skulpturenpark an der 
Hirschstraße ist wieder geöffnet. Und 
auch er startet mit einer neuen Aus-
stellung in den Sommer. 

Erstmals in Wuppertal zu sehen sind 
Werke des irischen Künstlers Sean 
Scully. Der gebürtige Dubliner ist für 
seine unverwechselbaren, abstrakten 
Gemälde mit horizontalen und verti-
kalen Streifen weltbekannt. In monu-
mentalen Skulpturen setzt er dieses 
malerische Motiv konsequent auch 
räumlich um. 

Beide Seiten, die malerische als auch 
die bildhauerische präsentiert der 
Skulpturenpark bis zum 3. Januar 
2021 in seinen Ausstellungshallen und 
im Außengelände.

Sean Scully wurde 1945 geboren, 
wuchs in London auf und zog 1975 
in die Vereinigten Staaten. Heute lebt 
und arbeitet er in New York aber auch 
in der Nähe von München und in Ber-
lin. Scully studierte Malerei am Croy-
don College of Art (London) und an 
der Newcastle University (England). 
Er erhielt mehrere Ehrengrade und 
wurde zwei Mal für den Turner-Preis 
der Londoner Tate Gallery nominiert.

Die Ausstellung InsideOutside (Drin-
nenDraußen) zeigt neben Skullys ak-
tueller Malerei verschiedene „Stacks“ 
(Stapel) aus alten Eisenbahnschwel-

len, Corten- oder Edelstahl, Mura-
noglas und Bronze. Einige der Werke 
wurden eigens für den Skulpturenpark 
Waldfrieden konzipiert. So wird im 
Ausstellungszeitraum eine massive 
Arbeit aus lokalem Kalkstein in situ, 
also unmittelbar vor Ort, entstehen. 

Als Konsequenz aus den gegenwär-
tigen Einschränkungen der Corona-
Pandemie haben sich Sean Scully 
und Tony Cragg auf eine Anpassung 
des Ausstellungskonzepts verstän-
digt. Das Projekt soll sich jetzt stufen-
weise entwickeln. Einige Skulpturen, 
deren Fertigstellung sich durch den 
Lockdown verzögert hat, werden der 
Ausstellung in einem fortlaufenden 
zwischen Juli und September hinzu-
gefügt. Auf diese Weise hat das Pub-
likum Gelegenheit, bis zum Früherbst 

Drinnen und draußen

die Evolution dieser einzigartigen 
Ausstellung zu verfolgen.

Geöffnet ist der Skulpturenpark je-
weils dienstags bis sonntags von 
11.00 – 18.00 Uhr. Eine Online-Re-
servierung ist nicht möglich. Eintritts-
karten erhält man nur an der Kasse. 
Im Eingangsgebäude und den Aus-
stellungsgebäuden muss ein Mund-
Nase-Schutz getragen werden. Füh-
rungen und Veranstaltungen finden 
coronabedingt bis auf weiteres nur in 
Gruppen von max. 10 Personen statt 
Hierzu bedarf es allerdings dann doch 
einer Voranmeldung.

Weitere Informationen sind dem aktu-
ellen Flyer des Skulpturenparks, den 
Sie auf Wunsch in unserer Geschäfts-
stelle erhalten, zu entnehmen. (ri)

Giesen & Müller
Inh. Sascha Borchardt e.K

Peterstraße 12Peterstraße 12
42287 Wuppertal42287 Wuppertal

Mob: 0172 2185182Mob: 0172 2185182
Fax: 0202-2986336Fax: 0202-2986336

elektro@wtal.deelektro@wtal.de
www.elektro-giesen-müller.dewww.elektro-giesen-müller.de

Privat- und Industrieservice
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Shadow Stack (Sean Scully)
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Zuletzt hatten wir im siebten Jahr 
ihrer Sperrung, das war 2016, im 
Eigentümer Journal über den erbar-
mungswürdigen Zustand dieser wich-
tigen Verbindungstreppe zwischen 
Nützenberger und Fr.-Ebert-Strasse 
geschrieben. Leider hatte sie schon 
damals viele Schicksalsgenossen und 
Genossinnen. Deren Zahl ist seither 
gewachsen und der „Zahn der Zeit“ 
konnte vier weitere Jahre „nagen“. 
In ihrer Gesamtheit sind sie Kenn-
zeichen des maroden Zustands der 
Wuppertaler Infrastruktur. Was macht 
die Treppe nun so einzigartig, dass an 
dieser Stelle erneut darüber zu berich-
ten ist?

Sie ist, im Unterschied zu ihren eben-
falls gesperrten Treppengeschwistern 
und anderen sanierungsreifen Ver-
kehrsverbindungen sowie zu den vie-
len „verschwundenen“ öffentlichen 
Toiletten ein Baudenkmal. Das ist 
heute nicht mehr augenfällig. Eher 
meinen Passanten, ein spezielles Ha-
bitat für seltenes Getier und schüt-
zenswerte Pflanzen zu sehen, ähn-
lich denen, die an ungenutzten, alten 
Bahnstrecken entstehen. Ob vielleicht 
genau darauf in der Stadtverwaltung 
alle Hoffnung ruht? Dann wäre die 
Treppe wegen dieser neuen Entwick-
lung schützenswert, und alles zum 
Preis eines zusätzlichen Hinweis-
schildes (siehe Bild). Formal liefe es 

Die Jakobstreppe in Elberfeld - Habitat, Denkmal oder 
Schandfleck?

Tel. 0202 / 76 95 81 77
Fax 0202 / 76 95 81 78

info@laub-elektrotechnik.de
www.laub-elektrotechnik.de

Waisenstr. 14
42281 Wuppertal

· Elektroinstallation
· Schaltschrankbau
· Beleuchtungsanlagen
· Netzwerkverdrahtung

· Sat-/Kabelanlagen
· Sprechanlagen
· Telefonanlagen

Wir bearbeiten nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Hünning_Anz -Schimmel_End.indd   1 16.04.18   09:14
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jede Sanierung. Trotzdem erscheint 
jetzt ein winziges Licht am Ende 
des Leidentunnels, über das die WZ 
schon zwei mal berichtete (11.5. und 
4.6.2020). Es gibt nämlich eine Peti-
tion pro Sanierung der Jakobstreppe, 
und dazu soll noch eine Spenden-
aktion kommen. Jeder, der einen ge-
wissen Betrag für eine der 155 Stufen 
spendet, kann auf „seiner“ Stufe als 
Sponsor gewürdigt werden - ein Ver-
fahren also, wie es sich bereits an der 
Nordbahntrasse bewährt hat. Wir von 
Haus und Grund wollen uns ebenfalls 
beteiligen.

Der Initiator ist Herr M. Kammel. 
Für seine Petition haben sich schon 
in kurzer Zeit über 250 Unterstützer 
gefunden. Auch die Bezirksvertre-
tung von Elberfeld West zeigte sich 
der Ideen gewogen. Tun Sie es diesen 
gleich. Gehen Sie ins „Netz“ unter 
https://www.change.org oder chng.
it/N7qVG7fh.                               
              P. Sch.

Mit WSW Sonnenstrom haben Sie  
eine eigene Photovoltaikanlage –  
ganz ohne Investition. 
Wir kümmern uns um alles:  
Planung, Installation, Wartung  
und eventuelle Reparaturen.  
Wuppen wir’s!

Mehr Infos: www.wsw-online.de

WSW Sonnenstrom
Heiner war stolz wie Oskar auf  
seine ganz persönliche Strom- 
ausbeute. An seine tägliche Pose  
auf dem Dach haben sich die 
Nachbarn relativ schnell gewöhnt.

auf eine Interessenabwägung hinaus 
- Denkmal gegen Naturschutz. Wenn 
alle Verantwortlichen noch ein wenig 
durchhalten, wäre eventuell sogar die 
umstrittene Baumschutzsatzung zu 
berücksichtigen.

Stellt sich die Frage: „Was tun?“ 
Wäre sie von F. Engels gestellt, täte 
sich ja vielleicht im Jubiläumsjahr et-
was. Aber sie wurde erst nach Engels’ 
Tod von einem Gesinnungsgenossen 
(Uljanow, genannt Lenin) publiziert. 
Die Antwort ist einfach: bisher gar-
nichts. Jedermann (und ~Frau)  kennt 
auch die Erzählung der Stadt, wonach 
kein Geld da sei, und dass es immer 
weniger - also negativ - werde, genau 
wie die Zinsen. Gleichzeitig wach-
sen die Schäden, womit die Sanie-
rungskosten steigen. Natürlich ist in 
Wahrheit das Geld nicht weg, es ha-
ben jetzt nur andere. Man denke an 
so glänzende Allokationen wie den 
Rechtsstreit um ein Outlet-Center, 
oder teure arbeitsrechtliche Auseinan-

dersetzungen (Stichworte: Beigeord-
neter, Intendantin).

Erste Aufgabe eines Stadtmarketing 
wäre, die Glanzpunkte Wuppertals 
zum Leuchten zu bringen. Dazu be-
darf es in erster Linie nicht bunter 
Broschüren über Potemkinsche Dör-
fer, sondern architektonischer und 
kultureller „Highlights“ und einer 
einzigartigen, liebenswerten Innen-
stadt. Auch die Nordbahntrasse und 
der Schwebebahn-Lauf gehören dazu. 
Wuppertal könnte die deutsche Stadt 
mit den meisten, den schönsten und 
den längsten Treppen sein. Was läge 
da näher, als jährlicher Austragungs-
ort des anspruchsvollsten Treppen-
laufs Deutschlands werden zu wollen?

Man nennt die Jakobstreppe auch 
Himmelsleiter, ist sie doch die längste 
Wuppertals. Allein, der Himmel hat 
ihr bisher kaum geholfen, und für die 
Stadt ist das Aufstellen von Hinweis-
schildern noch allemal billiger als 
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Besonders in den Sommermonaten 
erfreut sich der Balkon über eine 
rege Nutzung und ist aus vielen 
deutschen Wohnungen kaum mehr 
wegzudenken. Doch neben den viel-
fältigen Erholungsfaktoren bietet 
der Balkon auch viele Angriffsflä-
chen für mögliche Schäden durch 
Abnutzung oder Witterungsbedin-
gungen. Außerdem stellt die Sanie-
rung von Balkonen oft bautech-
nisch eine große Herausforderung 
dar. Doch die Spezialisten des ISO-
TEC-Fachbetriebes Bobach bieten 
eine qualitativ hochwertige Lösung 
für die Balkonsanierung. 

Von der Ursache bis zum Ergebnis
Balkonbeläge sind stetig hohen Be-
anspruchungen ausgesetzt, wodurch 
es zu Rissen und Fehlstellen im Be-
lag und der Abdichtung kommen 
kann. Durch diese Schwachstellen 
kann Feuchtigkeit in das Gebäude 
treten. Dies schadet nicht nur der 
Bausubstanz, sondern erhöht auch 
die Gefahr von Schimmelbildung 
an angrenzenden Innenwänden. Die 
ISOTEC-Systemlösung bietet dafür 
eine langfristige und zertifizierte Lö-
sung. 
Nach der Identifizierung der Scha-
denursache, wird der Oberbelag und 
die vorhandene Abdichtung bis auf 
die tragfähige Unterkonstruktion ent-
fernt. Je nach Bedarf wird daraufhin 
ein Gefälleestrich erstellt, damit wird 

eine zuverlässige Wasserableitung 
gewährleistet. Daraufhin folgt eine 
fachmännische Grundierung der 
Oberfläche. Bei der Balkonsanie-
rung benötigen vor allem Details, 
wie zum Beispiel Türanschlüsse 
oder Wandanschlüsse, besondere 
Aufmerksamkeit. Mit dem zertifi-
zierten ISOTEC-Flüssigkunststoff 
oder der ISOTEC-Kombiflexab-
dichtung werden die kritischen Stel-
len abgedichtet. Bei der Optik der 
Schutz- und Nutzschicht gibt es eine 
Reihe von Alternativen. Zur Wahl 
steht z.B. eine Beschichtung mit Co-
lorships-Einstreuung.

Den	Sommer	genießen	-	auf	dem	eigenen	Balkon

Balkonsanierung vom Profi

Höchste Qualität
Die eingesetzten Produkte bei der 
ISOTEC-Balkonsanierung sind zer-
tifiziert und frei von umweltschäd-
lichen Substanzen. „Eine umfang-
reiche Prüfung und die ökologische 
Verträglichkeit der eingesetzten 
Produkte haben für uns einen gro-
ßen Stellenwert. Damit können wir 
den Bewohnern eine langfristige und 
nachhaltige Sanierung bieten“, be-
tont ISOTEC-Fachmann Nicholas 
Rood. 

Weitere Informationen auf:
www.isotec.de

Als Eigentümer 
bieten wir in einem 
Einkaufscentrum 
der Südstadt zur 
Vermietung an: 
Verkaufs-/Lager-/
Büro-/Praxisräume 
in unterschiedlichen 
Größen. 
Gern können Sie 

einen Besichtigungstermin mit uns vereinbaren.
Tel./Fax. 02191-663366/663630
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Digitale „Wechselhelfer“ über-
nehmen die jährliche Kündigung
Wem ein Wechsel des Stromanbieters 
in Eigenregie zu aufwendig erscheint, 
kann damit auch sogenannte Wech-
selhelfer wie cheapenergy24 beauf-
tragen. Der digitale Wechselassistent 
für Strom- und Gastarife optimiert 
jährlich die Tarife seiner Kunden und 
übernimmt in diesem Zusammenhang 
die gesamte Vertragsorganisation. Das 
Portal arbeitet anbieterunabhängig. 
Wer dagegen seinen Stromanbieter 
selbst über Vergleichsportale wechseln 
möchte, sollte zumindest vorsichtig 
sein. „Denn diese Portale filtern häu-
fig nur nach dem günstigsten Preis und 
prüfen die Anbieter vorher nicht im 
Detail. Es liegt also in den Händen der 
Verbraucher, betrügerische Stroman-
bieter zu entlarven und den besten Tarif 
zu finden“, betont Tilo Vieten.

der Kunde davon nichts weiß oder es 
nicht möchte“, warnt Tilo Vieten vom 
Wechselassistenten cheapenergy24. 
In diesem Fall sollte man sofort sein 
14-tägiges Widerrufsrecht nutzen, so 
Vieten. Und grundsätzlich solle man 
niemals persönliche Daten wie Zäh-
ler-, Kunden- oder Kontonummern 
herausgeben. Andere Anbieter locken 
ihre Kunden auf Vergleichsportalen 
mit sehr günstigen Tarifen, erhöhen 
diese dann aber im zweiten Jahr dras-
tisch und bereiten auch sonst oftmals 
Kopfschmerzen. „Einige dieser An-
bieter weigern sich beispielsweise, 
den Bonus oder das überschüssige 
Guthaben auszuzahlen - erst nach 
mehrmaligem Nachfragen oder Ein-
schalten eines Anwalts überweisen sie 
das Geld“, so Vieten. Viele Kunden 
beschweren sich laut dem Experten 
außerdem über Probleme bei der Kün-
digung, teilweise werden diese von 
Anbietern grundlos abgelehnt. Des-
halb sollten wechselwillige Stromkun-
den grundsätzlich bereits vor Vertrags-

(djd). Viele Stromkunden in Deutsch-
land müssen 2020 mit deutlich höheren 
Kosten rechnen: Mehr als die Hälfte al-
ler Grundversorger hat Preissteigerun-
gen angekündigt. Sie sind vor allem auf 
höhere Netzentgelte und eine steigende 
Ökostromumlage (EEG-Umlage) zu-
rückzuführen. Verbraucher sind dem 
allerdings nicht wehrlos ausgeliefert: 
Mit einem regelmäßigen Wechsel des 
Anbieters können sie bis zu 400 Euro 
pro Jahr sparen. Wer von einer Preis-
erhöhung betroffen ist, kann zudem ein 
Sonderkündigungsrecht nutzen. Wech-
selwillige Verbraucher sollten dabei 
unbedingt auf die Seriosität des neuen 
Anbieters achten.

Die Maschen unseriöser Anbieter
Unseriöse Anbieter nutzen beispiels-
weise die Unwissenheit und Freund-
lichkeit von Verbrauchern aus. „Vor-
sicht bei der Preisgabe sensibler Daten 
am Telefon: Damit kann ein unseriöser 
Stromanbieter beim ursprünglichen 
Lieferanten kündigen, auch wenn 

Ratgeber	Haushalt:	Bei	einem	Wechsel	des	Stromversorgers	genau	hinschauen

Vorsicht bei unseriösen Anbietern

02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49
42349 Wuppertal
Tel. 0202 47 32 43
info@magerdach.deProfipartner

Dach- und
Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik
Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

Besuchen Sie uns im Internet: www.happe-gmbh.de

42389 Wuppertal • Schwelmer Straße 46

Telefon: 02 02-60 28 43
Notdienst 01 71-2 61 20 16

Tankreinigung ∙ Tankschutz 
Demontage

Sanitär- und Heizungsbau

Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG

Kontakt:

Fon: (0202) 47 81 102
Fax: (0202) 47 81 112
E-Mail: anzeige@cronenberger-woche.de

Mit freundlichen Grüßen

Korrektur-Vorlage von der Cronenberger Woche 

Wir drucken in Kürze die von Ihnen bestellte Anzeige. 
Bitte prüfen Sie den Text auf seine Richtigkeit und geben uns 
eventuelle Änderungswünsche umgehend auf.

Bei Nichtbeantwortung gehen wir von Ihrer Druckgenehmigung aus.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

baupartner@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Alle Modernisierungs- 
und Bauleistungen - 
alles aus einer Hand:

s Bodenbeläge u. Malerarbeiten

s Trockenbau- u. Fliesenarbeiten

s Elektro- u. Sanitärinstallation

s komplette Gebäudesanierung

s Schlüsselfertiger Neubau
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihr
Festpreisangebot!

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG
s über 25 Jahre Erfahrung

s Beratung zu allen Fragen rund
um den Kauf Ihrer Immobilie

s gemeinsame Besichtigung Ihrer
Wunschimmobilie

s Unterstützung bei den
Preisverhandlungen

s Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

s Wir finden den günstigsten Zins
mit dem besten Konzept

Auch Privatkredite 
zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig
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Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel
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Seit 1928

Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

(djd-k). Für 80 Prozent der Senioren 
ist die digitale Kommunikation zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Sie 
bleiben auf diese Weise regelmäßig in 
Kontakt mit ihren Liebsten und nutzen 
zudem intensiv hilfreiche Apps. Das 
klassische Festnetztelefon spielt zuneh-
mend eine Außenseiterrolle. Das ergab 
eine Studie, für die der Seniorenhandy-
Hersteller Emporia Telecom zusam-
men mit der Deutschen Seniorenliga 

rund 500 Menschen über 60 Jahren be-
fragte. Senioren greifen auf zahlreiche 
Anwendungen zurück. Besonders be-
liebt sind neben Foto- und WhatsApp-
Nachrichten etwa Wetterberichte, E-
Mail-Programme, Navigationsdienste 
und Fahrplanauskünfte. Am Markt gibt 
es spezielle Senioren-Smartphones, 
die leicht bedienbar, übersichtlich und 
nicht mit unnötigen Funktionen über-
frachtet sind.

Senioren sind smart unterwegs

Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++

Wolfgang Printz GmbH & Co. KG
Wülfrather Str. 195

42553 Velbert
Tel. 02053- 6261 ·  www.landtechnikprintz.de

AUTOMOWER® 430X
Bis zu 45 % Steigung 
Rasenflächen bis 3.000 m²
56/58 dB(A)**, € 4,50/Monat***

€ 3.199,–*

* Exkl. Installationsmaterial  
** Schallpegel gemessen/garantiert 
***  Stromkosten (€ 0,25/kWh) beziehen  

sich auf Betriebszeit von 24 h/Tag und  
30 Tagen/Monat

Beim Kauf eines Automower® der X-Line 
Serie (315X, 430X und 450X) erhalten Sie  
gratis 1 x Trimmer 115iL, 1 x Akku BLi10,  
1 x Ladegerät QC80 im Wert von € 279,–

GRATIS

+

*   Schalldruckpegel am Ohr 
**   Schallleistungspegel garantiert 
*** Äquivalenter Vibrationswert (ahv,  eq ) 
 vorderer/hinterer Handgriff

BLASGERÄT 125B
Der 125B Laubbläser lässt sich 
intuitiv bedienen und ist leicht 
zu starten. Eine Rund- und 
Flachdüse sind bereits im 
Lieferumfang enthalten.
Hubraum: 28,0 cm³, 
Leistung: 0,8 kW, 
Luftgeschwindigkeit: 76 m/s,  
Gewicht: ab 4,26 kg 
94 dB(A)*, 112 dB(A)**, 
11,1 m/s²***

 

 

BLASGERÄT 125B
Der 125B Laubbläser lässt sich 
intuitiv bedienen und ist leicht 
zu starten. Eine Rund- und 

€ 279,–
STATT € 315,– 
SIE SPAREN € 36,–
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Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de

1

2

3

4

56

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

rege

kurze
Filmein-
stellung

nervöses
Ge-
sichts-
zucken

Laut der
Enttäu-
schung

altröm.
Kalen-
dertage

UNO-
General-
Sekretär
(Ki-moon)

Vorname
Linden-
bergs

Musik-
richtung,
Rock’n ...

Muse
der
Lyrik

indische
Büffel-
butter

Süd-
euro-
päer
(Mz.)

fußball-
spielen
(ugs.)

italie-
nische
Tonsilbe

fette
Ton-
erde

Frage-
wort

Staat in
Südost-
afrika

Faultier

Höhen-
zug im
Weser-
bergland

West-
afri-
kaner

Vorname
der
Derek

griechi-
scher
Buch-
stabe

Initialen
Stallones

Abk.:
ad acta

Vorname
der
West †

Wasser-,
Gasuhr-
kontrol-
leur

ein
Längen-
maß
(Abk.)

franz.
Land-
schaft
(Côte ...)

mongo-
lischer
Nomade

Rufname
d. eh. Fuß-
ballers
Hoeneß

heiliger
Stier in
Ägypten

Buch
der
Bibel

engl.
geist-
licher
Titel

babylo-
nische
Gottheit

eine
Salo-
mon-
Insel

Haupt-
stadt von
West-
böhmen

Initialen
von
Albers

einfältig,
unbe-
fangen

ägypti-
scher
Sonnen-
gott

lauter
Anruf

kath.
Theo-
loge
† 1847

deutsche
Tennis-
spielerin
(Jana)

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

       ...für Haus und Garten

  ...mehr als NUR Steine!

- Terrassenplatten aus Stein
- Pflastersteine und Palisaden
- Mauersteine und Felsen
- Gabionen, Brunnen und Deko...
  www.natursteinbrüche.de 

Natursteinbrüche Bergisch Land GmbH, Hahnenfurth 5, 42327 Wuppertal · Fon +49 20 58 78 26 90

Natursteinbrüche Bergisch Land
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!

Auflösung Rätsel S. 23
GEWOELBE

Auflösung Sudoku S. 23
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de

Geschäfts – und Beratungszeiten 

Geschäftszeiten 

Montags  8.15 – 18.00 Uhr 

Dienstag 8.15 – 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.15 – 14.15 Uhr 

Donnerstag  8.15 – 18.00 Uhr 

Freitag  8.15 – 14.15 Uhr 

Persönliche Beratungen 
Wegen der Corona-Pandemie nur nach vorheriger telefonischer 

Terminvereinbarung 

In der Geschäftsstelle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die weiteren 

Vorgaben zu Abstand und Hygiene zu beachten. 

Persönliche Beratung – Termin mit Voranmeldung 

Montag   14.00 – 17.30 Uhr 

Mittwoch  09.00 – 12.30 Uhr 

Donnerstag  14.00 – 17.30 Uhr 

Telefonische Beratung und Auskünfte 

(Für einfach gelagerte Fallgestaltungen/Fragestellungen) 

Montag  10.00– 12.30 Uhr 

Dienstag 10.00– 12.30 Uhr 

Mittwoch  10.00 – 11.00 Uhr 

Donnerstag  10.00– 12.30 Uhr 

Je nach Lage und staatlichen Anordnungen können sich die oben genannten 
Zeiten ohne gesonderte vorherige Ankündigung an die Mitglieder verändern. 
Besuchen Sie daher, falls Sie zu den genannten Zeiten uns nicht antreffen 
können, unsere Homepage, auf der so schnell wie möglich etwaige 
Änderungen bekannt gegeben werden. 
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Als Prämie wünsche ich mir:  

 TV Simulator 

 Vermietungsschild (Werbenase zum  
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Verkaufsschild (Werbenase zum   
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Gutschein über einen Solvenzcheck   
 für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied: 
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben: 
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON

Neue Mitglieder werben - Einbruchschutz gratis erhalten!
Wie Sie wissen, können Mitglieder im Rahmen der Aktion: „Mitglieder werben Mitglieder“ sich durch entsprechende Em-
pfehlungen eine attraktive Prämie sichern. Für die dunkle Jahreszeit ist derzeit als Sonderprämie ein TV Simulator erhält-
lich. Der TV Simulator dient zur Abschreckung von Einbrechern. Über sparsame LEDs werden Farbveränderungen sowie 
Szenerien und Bildschirmbewegungen simuliert. Es wird quasi für von außen das Haus oder die Wohnung Betrachtende 
das Flackern eines Fernsehgerätes vorgegaukelt. Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor / Dämmerungsmodus und der 
Möglichkeit, verschiedene Laufzeiten einzustellen. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach über eine normale Steckdose und 
es ist laut Hersteller mit einem Energieverbrauch von max. 2,7 Watt zu rechnen. 
Um diese Sonderprämie oder eine andere gewünschte Prämie zu erhalten, ist ein ausgefüllter und unterschriebene Prä-
miencoupon in der Geschäftsstelle abgeben oder per Post zu zuschicken. Zu den einzelnen weiteren Voraussetzungen der 
Prämienhergabe wird auf die nachfolgenden Angaben verwiesen. 

Prämienvoraussetzungen:
Der Werbende muss Mitglied des Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. sein. Vorstands- sowie Beiratsmitglieder des 
Haus- und Grundvereins sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, wenn der Geworbene 
innerhalb der letzten zwölf Monate aus dem Haus- und Grundbesitzerverein Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. aus-
getreten war. Auf die Prämien besteht ein Anspruch solange, wie diese vorrätig sind. Sollte eine Prämie vergriffen sein, werden Sie hiervon unterrichtet und 
haben die Möglichkeit sich dann für eine der anderen Prämien zu entscheiden. Für die Hingabe einer Prämie ist die Verwendung des Prämiencoupon, der 
auch über die Geschäftsstelle zu erhalten ist oder von der Vereinshomepage unter „Unser Service – Download Center“ heruntergeladen werden kann, Vo-
raussetzung. Ein Anspruch auf die Prämie entsteht dann, wenn von dem neugeworbenen Mitglied die Mitgliedschaft begründet wurde und der zu leistende 
Beitrag eingegangen ist. Das Mitglied wird von der Prämienfälligkeit unterrichtet und ein Termin vereinbart, zu dem das Mitglied eine Sachprämie in der 
Geschäftsstelle abholen kann.
.

 

 
Mittwochs auf ein Stündchen bei 

Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 
 

aufgrund der aktuellen Lage zur Corona-Pandemie kön-
nen die für Juli  vorgesehenen Veranstaltungen nicht 
stattfinden.  
 
Diese Veranstaltungen werden, wenn es die Lage zulässt,  
 
zu späteren Zeitpunkten nachgeholt. 

 
 

Ihre Geschäftsstelle von Haus + Grund 
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VER
KAU

FT!

Exklusiv besteht für die Mitglieder unseres Vereins die Möglichkeit zu Sonderkonditionen Immobilien- 
oder Vermietungsannoncen zu schalten. 

Die Kosten für ein rein textliches Inserat (bis zu 60 Wörter) betragen für Mitglieder 15,00 € zzgl. MwSt.
Der Anzeigenpreis für Nichtmitglieder beläuft sich auf 30,00 EUR zzgl. MwSt. Mit dem jeweiligen An-
zeigenpreis ist der Abdruck der Annonce in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben des Eigentümerjournals 
verbunden. Nach Ablauf dieser drei Monate findet keine automatische Verlängerung der Anzeigenschaltung 
statt. Sollte ein weiterer Abdruck gewünscht sein, ist ein neuer schriftlicher Auftrag erforderlich. Inso-
fern kein weiterer Abdruck der Annonce während der dreimonatigen Laufzeit gewünscht wird, ist dies 
aufgrund des Anzeigenschlusses bis zum letzten Werktag eines Monats schriftlich der Geschäftsstelle 
mitzuteilen. Später eingehende Benachrichtigungen können daher für die dann kommende Ausgabe des 
Eigentümerjournals nicht mehr berücksichtigt werden. 

Eine vorzeitige Abstellung des Inserats hat keinen Einfluss auf den Anzeigenpreis (Reduzierungen kön-
nen nicht gewährt werden). Die Anzeigenpreise für Inserate mit Foto können nach der vorherigen Über-
sendung des Textes und des digitalisierten Fotos in Absprache mit der Geschäftsstelle abgestimmt werden. 
Betreffend eingehender Inseratwünsche geht der Verein keine Verpflichtung ein, diese in der Vereinszei-
tung abzudrucken.

Pinwand Inserate

Unsere Geschäftsstelle ist geöffnet!
Bitte beachten Sie folgende Regeln:

Rufen Sie für eine 
Beratung vorab an 

Bitte folgen Sie den 
Anweisungen des 

Personals

Tragen Sie einen 
geeigneten 
Mundschutz

Desinfizieren Sie ihre 
Hände nach dem 

Eintritt

Halten Sie vor und im 
Gebäude mindestens 

1,5 m Abstand

Es gilt die gesetzliche 
Registrierpflicht

Treten Sie einzeln ein 
oder mit max. einer 

Begleitperson

Bleiben Sie bei Husten 
und Fieber Zuhause

Niesen oder Husten 
Sie nicht in die Hand 

sondern in die 
Armbeuge

Geben Sie sich zur 
Begrüßung nicht die 

Hände



IMMOBILIEN-SERVICE

JULI 2020 EIGENTÜMERJOURNAL 27

Für Kapitalanleger: 2 ETW in Wuppertal-Barmen
Das Objekt befindet sich in citynaher schöner ruhiger Lage (Anliegerstraße) mit sehr guter Verkehrsanbindung. Bahnhof, Schwebebahn u. Nah-
verkehr sind fußläufig schnell erreichbar, ebenso wie beliebte Freizeitbereiche um Nordbahn-Trasse, Murmelbach-Tal und Barmer Anlagen. 
Auch die Wege zur Nahversorgung, Schulen usw. sind kurz. 
Die zentral beheizte Immobilie ist sehr gepflegt. Alle notwendigen Dienste (Hausmeister, Hausreinigung, Winterdienst, Pflege der Außenanla-
gen) sind fremd vergeben. Beide Wohnungen befinden sich direkt übereinander. Sie sind derzeit vermietet und stehen als Paket zum Verkauf.
Die Wohnungen sind komplett zur Hofseite (Süd/Südost) gelegen und bestehen aus Wohn-Schlafraum, Küche, Bad und Diele sowie Terrasse 
(Wohnung 1, Gartengeschoss) oder Balkon (Wohnung 2). Zu jeder Wohnung gehört ein Abstellraum im Keller. Gemeinschaftlich nutzbar sind 
Waschküche (mit persönlichem WM-Anschluss!), Trockenraum und Fahrradabstellmöglichkeit. Wohnung 1 verfügt außerdem über einen 
separat vermietbaren PKW-Stellplatz im abschließbaren Hof.

Wohnung 1:
Wohnfläche:  ca. 40,94 qm
Stellplatz: 1
Hausgeld:   200,00 € (inkl. Heizkosten-Vorauszahlung, Winterdienst, Hauspflege)
Energieausweis: 22.08.2018, Verbrauchsausweis 110,6 kWh/(m2a); Kat. D; Heizöl

Wohnung 2:
Wohnfläche:  ca. 40,74 qm
Hausgeld:   230,00 € (inkl. Heizkosten-Vorauszahlung, Winterdienst, Hauspflege)
Energieausweis: 22.08.2018, Verbrauchsausweis 110,6 kWh/(m2a); Kat. D; Heizöl
Paket-Kaufpreis: 74.000,- € FP (zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19% MwSt. 
 für Haus  und Grund und Umland [Makler])
 

Einfamilienhaus in Wuppertal Katernberg
Dieser Bungalow im beliebten Quartier Beek/Falkenberg/Stiller Winkel liegt am Ende einer Anliegerstraße. Ein- und Zweifamilienhäuser in 
landschaftlich attraktiver Lage prägen die als reines Wohngebiet ausgewiesene Umgebung. Naherholungsgebiete , Schule, Kindergarten,
Sportstätten sind fußläufig zu erreichen und die Elberfelder Innenstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr in weniger als 10 Minuten. Die Auto-
bahn-Anbindungen (u. a. A46) garantieren sclnelle Verbindungen im Bergischen Dreieck (Wuppertal, Remscheid, Solingen) nach Düsseldorf, 
Köln und ins Ruhrgebiet (Essen). 

Das Objekt wurde im Jahr 1966 errichtet und 1981 umgebaut. Heizung und Warmwasser
liefert eine Gas-Etagenheizung. Auf separatem Grundstück befinden sich 2 Garagen für je 1 PKW.

Objekt:  2 Etagen-Bungalow
Wohngrundstück: 872 qm
2 Garagengrundstücke:  20 und 19 qm mit Garagenhof-Anteil (1/13 von 264 qm)
Untergeschoß:  2 Wohnräume, Küche, Bad/WC, Terrasse , Abstellräume Die UG-Wohnung (97 qm) ist derzeit vermietet.  
Obergeschoß: 3 Wohnräume + 1 Raum UG, Küche, Bad/WC, Terrasse (107 qm)
Wohnfläche: ca. 215 qm (gesamt)
Energieausweis: Bedarfsausweis 270,4 kWh/m2a, Gas (Datum: 18.12.2017) Kat. H
Kaufpreise (VB): 
Wohnhaus mit Grundstück:  445.000 € VB 
2 Garagen mit Grundstücken: 25.000 € 
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 

VER
KAU

FT!



IMMOBILIEN-SERVICE

EIGENTÜMERJOURNAL JULI 202028

Straßenfront

Blick Balkon Sicht über die Ortslage

Einfamilien-Reihenhaus an der östlichen Stadtgrenze zu Wuppertal in Schwelm, Ortsteil Lindenberg
Das derzeit unvermietete Objekt befindet sich in schöner, ruhiger Lage, weniger als 1,5 km nördlich des Stadt zentrums in dem 
beliebten Ortsteil Lindenberg. 5 Zimmer, 1 Hobbyraum, 1 Kammer, Küche, Bad, Dusche, Gäste-WC, 1 Balkon, 2 Terrassen.
Die Umgebung ist geprägt von Ein- und Zweifamilienhäusern mit Gärten. Die Anschlüsse zur B7, A1, A43 und A46 sind alle 
etwa 1,5 km entfernt und schnell erreichbar.

Objekt:  3-Etagen-Reihenhaus, Baujahr 1978/79
Grundfläche: 3 Etagen á 7 m x 9,75 m
Wohngrundstück mit Garten: 235 qm
Garagengrundstück:  16 qm
Gas-Zentralheizung: Baujahr 1991
Fußböden: Parkett, Naturstein
Energieausweis: Verbrauchsausweis v. 15.04.2020; Baujahr 1979;  
 Energieträger Erdgas H; 168,2 kWh/(m2a) 
 - Warmwasser enthalten; Energieeffizenzklasse F
Miete kalt (zuletzt erzielt): 1150 €
Nebenkosten:  ca. 150 €
Kaufpreise (VB):  
Wohnhaus mit Grundstück:  370.000,00 € 
Garage mit Grundstück: 18.000,00 € 
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler) 
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2 Zimmerwohnung 
mit hellem Wannen-
bad Ostersbaum 68, 
50,90 m² groß, KM 
305 €, NK 155 €, 
Kaut. 559,90 €.
Ideal für Studenten 
oder für den Ein-
personenhaushalt in 
ruhiger Lage, aber Citynah. Es ist ein klei-
ner Balkon, Abstellkammer, Kellerraum, ge-
meinschaftlichem Waschkeller und Trocken-
boden vorhanden. Böden sind in der Woh-
nung nicht verlegt, so dass diese individuell 
gestaltet werden können. Absprache mit dem 
Vermieter möglich, Unmittelbar in der Nähe 
halten viele Buslinien.
Verbrauchsausweis 230 kwh/m²a E.klasse G, 
Datum 08.11.2018, E.Träger Gas.

Weitere Infos unter: www.hausundgrund-
wtal.de/immobilienangebote

3-Zimmerwohnung, Citynah in der Wülfingstraße, 75 m², KM 458 €, 
NK 95 €, Heizung 45 €, Kaution 900 €. Die Wohnung liegt im 3. Ober-
geschoss, eines Mehrfamilienhauses, BJ 1967. Das Haus ist energetisch 
aufwendig saniert, verfügt über einen Vollwärmeschutz und eine Brenn-
wertheizung. Mittelpunkt der Wohnung bildet das Wohnzimmer, mit  

einer Panoramawand in Marmoroptik. Die Wohnung besitzt ein Bad mit separatem WC. Neben dem 2ten 
Schlafzimmer befindet sich eine sonnige Loggia. Verbrauchsausweis vom 08.10.2019, Warmwasser ent-
halten, 98 kWh/m²a, Energieklasse C.
Weitere Infos unter: www:hausundgrundwtal.de/immobilienangebote

3-Zimmerwohnung in Innenstadtnähe (Dessauerstr.), KM 430 €, NK 50 € 
PP, Kaution 860 €. Das Objekt, BJ 1960 liegt fussläufig zum Bahnhof und ist so-
mit besonders Pendler geeignet. Die Wohnung befindet sich im 1.OG, ist hell und 
sonnendurchflutet. Alle Räume sind mit Laminat ausgelegt. Gartenseitig befindet 
sich ein Balkon sowie ein separater Austritt im Wohnzimmer. Die Wohnung besitzt 
ein Wannenbad mit einem separaten WC. Das Wohnzimmer hat eine Panorama-
scheibe, in ihm lässt sich auch gut ein Esstisch stellen. Verbrauchsausweis vom 18.10.2013 93,00 kWh/m²a, 
Energieklasse C Energieträger Gas. Weitere Infos unter: www.hausundgrundwtal.de/immobilienangebote

Helle 4-Zimmerwoh-
nung im Zoo-Viertel,
Balkon, an ruhige Mie-
ter, WFL. 150,67 m², 
KM 1.130 €,  NK 160 € 
(2 Personen).
Die Wohnung liegt 
in einem gepflegten 
Gründerzeithaus im 
Zoo-Viertel. Es be-

sitzt einen großen Balkon zur Gartenseite. 
Die Wohnung ist saniert worden und sofort 
bezugsfähig. Den absoluten Mittelpunkt bil-
det das WZ mit seinen 40 m². Es verfügt zu 
dem über einen Erker. Die Wohnung besitzt 
2 Schlafzimmer sowie ein weiteres Zimmer. 
Ergänzt wird die Wohnung durch eine Dach-
kammer, die Wohnraum ähnlich ausgebaut ist, 
diese Dachkammer ist nicht in der zu vermie-
tenden Wohnfläche erhalten. 
Das Objekt ist an die Nahversorgung in Voh-
winkel / Sonnborn und Elberfeld angebunden. 
Die Schwebebahn ist fußläufig erreichbar, 
ebenso die S-Bahn mit seinen Park & Ride 
Parkplätzen. Bedarfsausweis, Baujahr 1903, 
Energieträger Strom, 263,00 kWh/(m²a), 
30.04.2014s. 
Weitere Infos unter: www.hausundgrundwtal.de/
immobilienangebote

Kinderfreundliche Maisonette- Wohnung am Eckbusch 
- 5 Zi/K/D/B, KM 1050, NK  125 (2 Pers.).
Bei dem Objekt handelt es sich um ein freistehendes Zwei-Familien-Haus. Das Objekt liegt 
in einen großzügigen Garten, mit Gartennutzung. Zur Wohnung gehören zwei Stellplätze. Die 
Wohnung liegt im 1.OG und im DG.  Es verfügt über 2 Balkone, je einem Dusch- und einem 
Wannenbad, sowie 4 Schlafräume. Die Wohnung hat eine Wfl. von ca 130 qm (Grundfl. ca 150 m2).
Über die A46 ist man gut mit den Ballungsräumen Düsseldorf, Essen, Dortmund verbunden. Im 
Nahversorgungszentrum Eckbusch finden Sie fußläufig gute Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte etc.. 
In unmittelbarer Nähe des Objekts befinden sich zwei Kindertagesstätten und ein Grundschule. 
Verbrauchsausweis, Energieträger Strom, 113,00 kWh/(m²a) - Warmwasser enthalten Energie-
effizienzklasse D, Datum 01.08.2019 
Weitere Infos unter: www.hausundgrundwtal.de/immobilienangebote
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Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr

Keine Sprechstunde am 01.07.2020

Langenberg
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat
jeweils 16.00 - 17.30 Uhr

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr

Keine Sprechstunde am 07.07. und 21.07.2020

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr

Keine Sprechstunde am 07.07. und 21.07.2020

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,0               99,3             100,0             100,1             100,6             100,7             101,1             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,2             105,2             105,4             105,7             106,2             106,0             106,0             106,1             105,3               105,
2020                               105,2             105,6             106,1             106,0                                                                                                                                                                                                               

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  98,9               99,4             100,1             100,1             100,6             100,7             101,0             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3             105,3             105,5             105,7             106,1             106,1             106,0             106,1             105,4             105,9
2020                               105,3             105,8             105,8             106,1             104,0

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2019                               103,4             103,9             104,4             105,4             105,7             106,0             106,4             106,3             106,2             106,3             105,4             106,0
2020                               105,1             105,7             105,8
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2019                             102,97          103,30          104,35          105,10          105,24          105,41          104,91          105,06          105,29          105,44          105,10          105,43
2020                             104,37          104,65          105,13                                                                      
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Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

B&E BAUELEMENTE GmbH
Markisen · Fenster · Haustüren · Rollladen · Garagentore · Vordächer
Sanderstraße 188
42283 Wuppertal
www.bebauelemente.de   � 0202/979090

Logo B+E  27.10.2004  13:45 Uhr  Seite 1

Oberdörnen 7 · 42283 Wuppertal
� (0202) 2 55 50 -0  Fax  2 55 50 25

www.haut-jordan.de · E-Mail: info@haut-jordan.de

HAUSVERWALTUNGEN  IMMOBILIEN
– MIETVERWALTUNG – IMMOBILIENMAKLER
– WEG-VERWALTUNG  – AN + VERKAUF
– INDUSTRIE UND  – PROJEKTIERUNG
– GEWERBEVERWALTUNG  – BEWERTUNG
  HAUSMEISTERSERVICE
– GARTENSERVICE – REINIGUNGSSERVICE 
– REPARATURARBEITEN RUND UM IHRE IMMOBILIE

Mitglied im

Zertifiziert gemäß

PARKETT
LANDHAUSDIELEN
LAMINAT
DESIGNBELAG
TERRASSEN AUS HOLZ
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
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Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,0               99,3             100,0             100,1             100,6             100,7             101,1             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,2             105,2             105,4             105,7             106,2             106,0             106,0             106,1             105,3               105,
2020                               105,2             105,6             106,1             106,0                                                                                                                                                                                                               

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  98,9               99,4             100,1             100,1             100,6             100,7             101,0             101,0             101,0             101,2             100,5             101,2
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3             105,3             105,5             105,7             106,1             106,1             106,0             106,1             105,4             105,9
2020                               105,3             105,8             105,8             106,1             104,0

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2019                               103,4             103,9             104,4             105,4             105,7             106,0             106,4             106,3             106,2             106,3             105,4             106,0
2020                               105,1             105,7             105,8
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2019                             102,97          103,30          104,35          105,10          105,24          105,41          104,91          105,06          105,29          105,44          105,10          105,43
2020                             104,37          104,65          105,13                                                                      
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Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

Engel & Völkers Wuppertal
Tel. 0202- 24 29 140 · www.eundv.com

Testen Sie uns!

Ob Wohnung, 
Reihenhaus oder

Villa – Wir verkaufen
Ihre Immobilie
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Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
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bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl
Immobilienvertrieb

02 02
26 85 200

02 02
26 85 200
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T.P.M. Trilling Projekt- 
Management GmbH

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte

Weinberg 14
42109 Wuppertal

Tel 02 02 – 708 613
Fax 02 02 – 257 45 15

Peter.Trilling@t-online.de
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Dachdeckermeister
seit 11991122

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Dekorative Raumgestaltung · Fassadengestaltung
Maler- und Lackierarbeiten aller Art · Wärmedämmung

Telefon 0202 - 42 51 12 · Fax 02191 - 38 88 33
info@malerbetrieb-motte.de · www.malerbetrieb-motte.de
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